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im Nationalsozialismus 

Der von den Nationalsozialisten erhobene Anspruch einer ,.naeionalen Revolu­
tion«J stellte die regimecreue RechtSlehre vor die Aufgabe. die Rolle des Eigentums 
als eines der zentralen Rechtsinstitute der bürgerlichen Gesellschaft' neu zu bestim­
men. Hauptsächlich in den Jahren von J9.35 bis 19.38 entstand eine umfangreiche 
Literatur über die" Wandlungen der Eigentumsverfassung«.l Daraus sind besonders 
hervof2uheben die systematisch und histOrisch orientierten Beiträge von Wemer 
Weber, Franz Wieacker. Ernst Rudolf Huber, Theodor Maunz, Ulrich Scheuner. 
Hermann EichIer und Hans KutSc.her.· 
Die nationalsozialistische EigenrumsliteratUr ist eine Antwort auf die widersprüch­
liche Situation des Eigentums zwischen 19.3.3 und 1945. Diese i51 dadurch gekenn­
zeichnet, daß der Nationalsozialismus die überkommene Eigencumsordnung zwar 
im Prinz.ip erhalten mußte. sie sogar mit allen Mitteln gegen seine prinzipiellen 
Gegner verteidigte, daß er sie aber gleichzeitig tiefgreifenden Modifikationen unter­
warf, wie sie in der Geschichte der bürgerlichen Eigemumsordnung in Deutschland 
weder vor noch nach der faschistischen Periode anzutreffen sind. Die Eingriffe in 
das Privatelgentum sind nur teilweise eine Folge der spezifischen Zielsetzungen der 
nationalsozialistischen Politik. In ihnen schlagen sich auch langfristige Entwicklun­
gen der bürgerlichen Eigencumsordnung nieder, nämlich der Zwang zur zunehmen­
den staadichen Regulierung von zentralen Funktionen des Wirtschaftsablaufs und 
zur steigenden Konzentration und Rationalisierung der Produktion. Das natiooal­
sozialistische Herrschaftssystem förderte diese Prozesse gezielt und setzte so Struk­
turwandlungen der Eigencumsordnung durch, die noch für das Wiruchaftssystem 
der Bundesrepubük Deutschland von Bedeutung blieben. 
In der rechtswissenschafdichen Literatur nach 1945 wurde die Eigemumsordnung 
des Nationalsozialismus nur unzureichend behandelt. Zwar haben fast alle an der 
nationalsozialistischen Eigentumsdiskussion beteiligten Juristen auch in der Bun­
desrepublik wichtige Rolleo gespielt. Einige von ihnen, nämlich Wemer Weber, 
Ernst Rudolf Huber, Ulric.h Scheuner und Theodor Maunz haben sogar die 
Interpretation des An. 14 GG entscheidend mitbestimmt.! AUe diese Autoren 

I Zur Rezeption dieses Begriffs im Offelulichen R«:hl U. Scheuner, Die nalionaJe Rcvolulion. AöR NF 
Bd. l~ (f9)J/4), S. ,66 fi., l,s, 11. 

2 Zu diesem Anulz K. Renner, Die R«:huinSI;tutt des Privllredus uod ihre sozial. Funkl;on, 
Neuawgabe, Snmgan 1965 . 

) So der Tilcl ciner Schrill von F. Wie.cker. Hamburg 19H. 
4 N3chweise bei Th. Maunz, Ver""'lrung. Hamburg 1937. S. 19l; E. R. Huber. Verf:usungscech, d .. 

GroßdeuIschcn Reiches. Hamburg 1939. s. 37,11 und in den lolgenden Fußnoten. 
S w. Weber. Eigenrum und Enleignung. in: NeumannlNipperdeyJScheuner, Die Grundrechte. Bd. ~, 
Ber~n 1954. s. 331 ff. (zur nalionalsozialislisc.hen Z,i, s. 34); E. R. Huber. Winschaiuverwalrung.­
rechl. 1. AufL. 1 . Band. Tübingen 19H. S. '5 H.; U. Scheuner. Grundlagen und An der Enteignungs­
ents<:hädigung. in: Rcinbardt/Scheuner. Verfassungsschutz dcs Eigenrums. Tiibingcn J9l4; Th. Maunz. 
Art. 14. in: MaunVDüriglHerzoglScholz. Grundgesetz, Kommenur, München 1978. 
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haben sich jedoch mit ihren früheren Auffassungen zur Eigentumsfrage - sowe.it 
ersichdich - nicht explizit auseinandergesetzt, sie im allgemeinen nicht einmal mehr 
erwähnt. 
In den meisten größeren Darstellungen zu Art. J 4 GG wird die Eigentumsgarantie 
zwar aus ihrem histOrischen Kontext, insbesondere zu Art. 15) WRV, z. T. auch 
zum Rechtszustand von vor 1918 entwickelt. Die Zeit des Nationalsozialismus wird 
jedoch im allgemeinen überschlagen oder sie erscheint als bloßes »Nachspiel« zur 
Weimarer Republik.6 Die rechtsgeschichtlichen Untersuchungen von Echterhölter7, 

Rüthers8 und Stolleis9 beziehen die Eigentumsproblematik zwar ein, behandeln sie 
aber unter bestirruncen rechtsdogmatischen Gesichtspunkten, die sich aus den 
übergeordneten Fragestellungen ihrer Arbeiten ergeben, ohne den gesamten histori­
schen Zusammenhang und den Gegenwansbezug der nationalsozialistischen Eigen­
rumsordnung genügend zu berücksichtigen. 'o Lediglich Leisner versucht von einer 
konservativen Position aus, die nationalsozialistische Eigentumslehre als Vorläufer 
heutiger sozialstaatlicher Eigentumsbindungen zu interpretieren, allerdings in der 
deutlichen Absicht, letztere dadurch zu diffamieren." 

l. Die Aufhebung der ver/assungsrechtli.chen Eigentumsgarantie 

Die Veränderung der Eigenrumsordnung zeigte sich bereits frühzeitig darin, daß die 
nationalsozialistische Regierung die formelle Eigentumsgarantie des Art. '53 WRV 
zusammen mit anderen Grundrechten durch § ( der sog. Reichstagsbrandverord­
nung (»Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat« vom 
28. Februar !933. RGBI. I, S. 83) aufhob. Damit existierte in Deutschland erstmals 
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts keine verfassungsrechtliche Eigentumsgarantie 
mehr. Der Zweck der von Ernst Fraenkel zu Recht als die "Verfassungsurkunde« 
des Dritten Reiches bezeichneten Reichstagsbranclverordnung ll war zwar nach 
ihrem EinJeitungssatz auf die »Abwehr kommunistischer staatsgefährdender Ge­
wa[takte~ begrenzt. Die nationalsozialistische Rechtslehre lJ und die Rechtspre­
chung '4 gingen jedoch davon aus, daß die Eigentumsgarantie der Weimarer Reichs­
verfassung in ihrem gesamten Umfang aufgehoben sei. Die anfängliche Einschrän-

6 Z. B. H. Rirutieg, Eigenlum als Vcrfassungsproblcm, Darmsradt '97\. S. '72-l74. 
7 R. Echlerhöhcr, D~s öffentliche Recht im n",-ionalsozialistisch~n S", .. , Srungan '970, S. 1 J-16, 

'78-,84' 
8 B. Rü,hers, Die unbegrenzee Auslegung, 1 . Auf) . • FrankJurtiM. '9n, s. ) 5' -)60. 
9 M. Srollcis, Gcmcin\Vohlformcln im nacionalsoz.ialisrischen Rech., Berlin '974, S. '07-/26. 

10 Einen dcunigeo der vorLegendeo Untersuchung entsprechenden Ans3n vcriolgt nur U. Siding-Wen­
deLng, Die Encwicklung des Eigentumsbcgnffe.s vom Inkra/ureten d~s bürgulichen Gesetzbuches bis 
zum Ende d ... Nation.lsozialismus, in : Däubler u. a., Eigenrum und Rech .. Dmnsudt und Neuwied 

'976, S. '''-12" . 
'J W. '-'isnct, Sozialbindung des Eigentums. Berlin '971, S. H-4'; dagegen z. B. die Rezeosion von w. 

Oplermann, Der SIa:!t '971 , $. 184 (j 8 j). 
11 e. Fraenkel. Der Doppdmat, FfWNrr (M)/Köln '974, S. 16. 

'3 Vgl. die aul eLnN Arbeirsugung der .Reicbsfacngruppe Hochschulleh ...... des Bundes NlIionalsozi.li· 
stischer Deul.!cher jurisl<Jl' vom 15./]6. juni '93S verabschied"en Leit<3t"l.e, abgedruckt bei W. 
Weber / F. Wicacker, Eigentum und En,dgnung, Hamburg '935, S. S-7; F. Wj~<ker, Die En,eignung, 
in: H. Fr>nk (Hg.), DeuLSChes Vcrwalrun~"ech .. München 1937, S. 4)0; W. Weber, Das Problem der 
öffentlich-rechtlichen Entschädigung, in: H. Frank (Hg.), a. 3. 0., $.47°,476; U. Scheuner, Eigentum 
und Eigenrumsbindung, R VB!. '9)6, S. 7; E. R . Huber, Verfassungsrechl des Großdem.<chen Reich .. , 
S. 17S/6. 

'4 Gruodlegend RGZ '45 , S. )7)/,,; 7.ur Bedeutung dieses UneJs vgl. Th. Maunz, Die enreignung im 
W;Uld<! der Sta2t$.u(f~ullng, Freibu'1:lBrs. '9)6, S. 11 /n; zu den folgenlosen Nuancen in der 
judikatur des RcichsgerichlS zur Frage der Fongdrung des An. I S} WRV vgl. die Nachweise in BGHZ 
j, S. 87/8, BVcrfGE J, S. 148. 
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kung des Reichsgerichts, »daß das nur bis auf weiteres zu gelten habe«,'5 blieb 
folgenlos. 
Mit der Aufhebung des Art. 153 WRV konnten nach 1933 auch weitreichende 
Eingriffe durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes in Eigentumsrechte nicht mehr 
vor Gericht mit der Begründung angegriffen werden, sie enthielten eine verfassungs­
rechdich unzulässige Enteignung. ,6 Dementsprechend wurde z . B. formuliert: ~Es 
widerspriche naeionalsoz.ialistischer Rechrsauffassung, daß der Richter bei rechtmä­
ßigen Maßnahmen aufgrund geltender Gesetze, die eine Entschädigung nicht vorsa­
hen, und erse recht bei unmittelbaren .gesetzlichen Eingriffen in das Eigentum oder 
den Vermögensbereich des einzelnen, darüber entscheiden soll, ob eine Entschädi­
gungspflichr Platz greife oder rucht.«'7 Die vom Reichsgericht nacb [9' & unter 
Berufung auf verfassungsrechtUche Normen in Anspruch genommene Kompetenz 
zur Uberprüfung und Ergänzung von eigencumsrelevanten Gesetzen'! war damit 
zurückgenommen. Die Rechtsprechung spielte dementsprechend für die Fortent­
wicklung des Eigentumsbegriffs nach 1933 keine Rolle mehr. '9 Den Gerichten blieb 
ein - praktisch wenig bedeutsamer - Bereich zu Inhaltsbestimmung des Eigentums 
nur noch bei der Festserz.ung der Entschädigung im förmlichen Emeignungsverfah­
ren und bei der Abwehr einzelner Eingriffe unterer Instanzen in die Privateigen­
tumsordnung, die die Struktur des nationalsozialistischen Herrschafrssystems 
sprengten. 
Trotz der Aufhebung der verfassungsrechclichen Eigentumsgarantie stand die [nsti­
tunOn des Eigenrums auch nach 1933 unter staatlichem Schutz. Im aUgemeinen 
unter Berufung auf entsprechende Äußerungen Hit\ers aus den Jahren 1928 und 
1933 betonten die nationalsozialistischen Juristen immer wieder, daß das Eigenrum 
im Nalionalsozialismus weiter gewährleistet sei.'o Die Garantie des Eigentums 
erhielt nach '933 freilich eine andere Qualität: Sie beruhte nicht mehr auf förmli­
chen Grundrechrspositjonen, die im Streitfall vor den Gerichten eingeklagt werden 
konnten, sondern auf der Pra.xis von Gesetzgebung und Verwaltung. Die Garantie 
des Eigentums und die Definitionsmacht über seinen Inhalt im konkIeten Fall 
gingen damit auf die poUtischen Instanzen über. Diese Kompetenzverlageruog haue 
den Sinn, die dem narionalsozialistischen Herrschaftssystem entsprechende Eigen­
Iumsordnung mögüchst rasch und effektiv durchzusetzen - eine Aufgabe, die bei 
den jedenfalls z. T. noch an vorfaschisclschen und positivistischen Standards orien­
tierten Richtern" auf Verzögerung oder Widerstand hätten stoßen können. 

2 . Die nationalsozialistische Lehre von der Gemeinschaftsbindung des Eigentums 

Ihren theoretischen Ausdruck Eand die veränderte Struktur der Eigentumsgarancie 
in der neuen Lehre von der .Gemeinschaftsbindung des Eigentums"." Ausgangs­
punkt der in ihren Argumentationsformen und ergebnissen weitgehend identischen 
Arbeiten zur nationalsozia!.istischen Eigentumstheorie war die Kritik am »radikalli-

os RGZ 145. S. 374· 
16 Vgl. den grundlegenden Fall RGZ 14$. s. 36? 
17 H. Quecke 1 K- ,8u",mann, ReiehsenteignungsreciJr, 1 . Auf!., Berlin /9l~, S. 6. 
/8 Vgl. J. Perel., K,pilAlismus und polilis.:hc Demok,..rie, FrankfunIM. '97), S. 39-4 S. 
/9 Ent.<pr. M.unz. Die Enteignung im Wandel der StaatSlufhssung. S. 11/1. 

10 Vgl. z. B. die cnrsprt'chcnden l'a .... gen mwN in den repriisenl3liven Lehrbüchern von Maunz. 
Verwaltung, S. Jel"; Huber, Verl..s.ungsrcchl dc~ Großdeutschen Reiches. S. 3711). 

l' Dazu O. Kirchheimer, PoJirische Justi>., Neuwi.d und Bcrijn '96S, S. 4400-4<j6 . 
11 So wörtlich z_ B. Weber. D:u Problem der öffentlich-rechtlichen En!Schädigung, S. ~n; Scheuner, 

RVBI. '936, S. 9. 

IfJ 
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154 berale(n) Eigencumsbegriff •• des BGB und der Weimarer Reichsverfassung." So 
hieß es in dem repräsentativen Lehrbuch des nationalsozialistischen Verfassungs­
rechts von Ernst Rudolf Huber: »Das ,Privateigenrum< der liberalen Wircschafrs­
ordnung war eine Sinnverkehrung des echten Eigentums.« Denn »es erkannte eine 
konkrete verantwortliche Bindung des Eigenrümers an die Gemeinschaft niche 
an."'~ 

Ohne den als Kronzeugen für diese Entwicklung vor 19.33 und nach '945 regelmä­
ßig genannten Manin WolH zu erwähnen, (Autoren jüdischer Abstammung wurdeo 
von nationalsozialistischen Juristen rucht mehr zitien'l) wurde hehig gegen die 
AusweitUng des EigentUmsschutzes durch die Ausdehnung des Enteignungsbegriffs 
in der Rechtsprechung des Reichsgerichts nach 1918 polemisien.'~ Diese habe 
»notwendige Reformen der EigentUmsordnung« auf vielen Gebieten behindert.'7 
Die Konsequenz formuliene Theodor Maunz: »Die Enteignung drohte so zu einem 
,Schutzmittel gegen die Gesetzgebung< zu werden; das aber hätte letzten Endes die 
Zerstörung jeder staatlichen Hoheitsgewalt oder ihrer Ausübung zur Folge gehabt. 
Es war kein Zufall, daß diese Auflösung des EnteignungsbegriHs in der Zeit des 
Weimarer Staates eintrat.«·8 Als Ergebnis resümierte Ulrich ScheuDer: "Für das 
heutige Recht kann dieser liberal übersteigerte EnteignungsbegriH keinerlei Bedeu­
tung mehr haben, und ebenso ist Art. 15) mit der heutigen Auffassung von der 
pflicht gegenüber der Gesammeit nicht mehr vereinbar.«'9 

Ausgehend von dieser Kritik wurde die neue Lehre vom »ges3f[lrvölkisch und 
ständisch gebundenen Eigencum"JO entwickelt: "Die Gemeinschaitsbindung tritt 
hier nicht als etwas Zusätzliches und Nachträgliches hinzu; sie ist keine von außen 
an das Eigentum herangetragene Beschränkung. Sondern sie wohnt der Substanz des 
Eigentums von vornherein inne; das Eigentum isr seinem Wesen und Inhalt nach 
eine gemeinschaftsgebundene Befugnis.,,)' Hintergrund der neuen Eigencumslehre 
war das Staats- und Gesellschaftsverständnis der Nationalsozialisten, die das Indivi­
duum nicht mehr als prinzipieU autOnomen und eigenverantwortlichen Inhaber 
subjektiver privater und öffenclicher Rechte, sondern nur noch als Glied einer 
"völkischen Lebensordnung" begriffen," einer Ordnung, die Ernst Rudolf Huber 
und andere immer wieder als »deutschen Sozialismus« interpretienen und propa­
gierten.)) Der Eigentümer sollte damit nicht mehr Träger eigener Rechte gegen 
andere Eigentümer oder gegen den Staat sein, sondern nur Doch Inhaber einer 
»vol ksgenössischen Rechtsstell ung«.)~ 

1} Z. B. Huber, Verf~ssungsrccht des Großdeutscheo R,ichos, S. )7}; encspr. Weber, Das Problem der 
offenrlich·rechwchen EnlSchädiguog, S. 478; Scheuner, RVBI. '936, S. j/6; Maunz.. Die Enteignung im 
Wandel der StaltSauffassung, S. J fr. 

~4 Huber, Verfas.suogsrecht des Großdeutschen Reiches, S. )7" 
'1 Vgl. Carl Scbmin, Die deu<Sehe Rechtswi .. cn.chaft im Kampf gegen den jüduchen GeisI, DJZ 1936, 

Sp. 1193 und den T~gung5b~richt DJZ t9)6, Sp. 1 H8. 
16 Z. B. Huber, Verbssuogsrecht des GroßdeulSchen Reicbes, S. llj' Maunz, V~rw3Irung, S. '94 (r,; 

Maunz, Die Enleignuog im Wandel der Swtsauflassung, S. 71f.; Scheuner, RVBI. '9)6, S. 6. 
'7 Huber, VerfasrungSTCCht des GroßdculSchen Reiches, S. 37j· 
,S Maunz, V ~rwaltung.. S. '96, 
'9 Scheuner, RVBl. (9)6, S. 7· 
JO Wieaeker, Enteignung, S. 411; en!spr. z. ß. Scheuner, R VBI. '936, S, 6, 
31 Huber, Vcrf.ssungsrecht des Großdeutschen Reiches, S. ,n; en"pr. Wieaeker. Enlcignu"g, S. 41.j/j· 
J> VgL E. R. Huber, Die ReccussleUung des Volhgeno,"en, ErI,uten 3m Beispiel der Eis~ntum.ordnung, 

ZgStW (9)6, S. 4)8 (I. (Zita, S. 444); s, '. Th. M,un'L. D.s Ende des subjekliven öl(en!!ichen Rech~ 
ZgSeW 19J5, S. 7' ff., bes. S. 97-"': ZUr .Lehre vom Völkischen Reich. allgemein; Huber, Verüs­
sungsrccht des Großdcutschen Reiches. S. '17 11. 

)J Vgl. E. R. Huber, Die Gestalt des dcursclren Sozialismus, Hamburg 1934; Huber, Verfassungsrcchr des 
GroßdeutSchen Reiches, S. )7). 

H Huber, ZgSlW 1936, S. H3 Ir. 
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Die praztseste Untersuchung der &Wandlungen der Eigemum.sverfassung« legte 
Franz Wieacker in seiner gleichnamigen Schrift von 193 S vor. Auch er wandte sich 
gegen den Eigenrumsbegriff der liberalen Epoche, wie er insbesondere in § 903 BGB 
seinen Ausdruck gefunden habe. Im Nationalsozialismus sei das Eigenrum keine 
»totale Sachherrschaft« mehr)!, sondern es sei nur noch eine »Zuordnung von 
Sachgiitern an eine Rechtsperson, die die Rechtsordnung vornimmt.«36 Seine innere 
Begründung erhält das Eigeotum damit aus der "Eigentumszuweisung, die der 
Rechtsperson ein Gut so zuweist, daß damit sachgemäß verfahren werde. Sachge­
mäß ist das Verfahren mit Sachgiitero, sofern es den Ordnun~ziclen der Volksord­
nung dient und zugleich der Rechtsperson ihren vom Rechte anerkannten und 
geforderten Tätigkeitskreis erst schalft.«l7 Eine Folgerung aus dieser Lehre vom 
Eigentum als »Zuweisung zu sachgerechtem Verfahren« war der Versuch, die 
unterschiedlichen Bereiche des Eigentums im Kontext von .. Ordnung und Plan« 
neu zu strukturieren.)! Ansätze dafür sah Wieacker in »einer Sondergesetzgebung, 
die die Sachgruppen der Lebenswirklichkeit einzeln aufbereitet und damit jeder 
sozial typisch gleichförmigen Gruppe ihren angemessenen Zuständigkeitsgehalt 
setzt. Jeder dieser Gruppen sind andere Gerechtigkeitsanforderungen vorge­
geben.«)? 
Als der entscheidende Punkt in diesen gelehrten Formuuerungen erwies sich 
freilich, daß die .Zuweisung zu eigenveranrwonlichem und sachgerechtem Verfah­
ren mit dem Gegenstand« eben nur im Rahmen von »Ordnungszielen oder Volks­
ordnung" erfolgte.40 Damit war deutlich zum Ausdruck gebracht: Die gesamte 
Eigentumsordnung stand explizit unter dem Vorbehalt ihrer Vereinbarkeit mit der 
Struktur und den Zielen des nationalsozialistischen Herrschaftssystems . 

J. Die Enteignung der Feinde des Nationalsozialismus 

Ihren praktischen Niederschlag fand die nationalsozialistische Relativierung des 
überkommenen Eigentumsbegriffs zunächst darin, daß die Feinde des Regimes ihres 
Eigentums beraubt wurdenY Die Enceignung der politischen Gegner wurde von 
nationalsozialistischen Eigentumstheoretikern wie ErnSt Rudolf Huber und Franz 
Wieacker als ein Fall der ~ Verwirkung" des Eigentums gerechtfertigt.·' In seiner 
damaligen Terminologie rechtfertigte Wieacker dieses Prinzip so: »Die Wegnahme 
von Gütern tritt hier entschädigungslos ein, weil die Erhaltung des Aufgabenkreises 
eines unwürdigen Eigencümers sich als völkischer Unrechcszusund darstellen 
würde. "iJ Die Konstruktion einer »Verwirkung« des Eigentums war die Konse­
quenz einer TIleorie, die das Eigenrum eben nur im Rahmen der nationalsozialisti­
schen Herrschaftsordnung anerkannte. 
Die» Verwirkung« des Eigenrums politischer Gegner wurde schon zu Beginn der 

)1 Wi •• cker, Wandlungen der Eigentumsverfassung, S. 14. 
)6 Wi ... <kcr, a. a. O. 
)7 Wie.cker, •. a. O. 
)8 Vgl. H. KUlscher, D,c Enteignung, Snmgan und Bcrlin '9JS, s. 79 11. (Zi,at $.79), wo der Ged."Ulke der 

Sochzu\\Ieisung von Wic"lckc< weJre~elühn wird. 
)9 Wicacker, W3ndlungen der Eigenrum,vcrhs.un8' s. W45. 
40 Zirale Wicacker, Wandlungen der Eigennrm,verla.\sunc, S. 1~1l5, '4. 
4' Dazu s. 3 . mwN E.chrcrhöher, S. 13-'5. 
4' VgJ. Huber, Verl:u.ungsrcchl des Großdeutschen Reiches, S. )&8; Huber, ZgS,W ,,)6, S. 447. H S/ 6, 

47}/ 4: Huber, Die Verwirkung der volk.sgcnössisehen Rcchum}}ung im Verw~ltungsrech" Z.i,schril. 
der Akademie für Deutsche. Recht, '937. S. )6611.; Wicackcr, Enteii:"ung, $. 455. 

43 Wieacker, En,eignung, S. 455. 

JJJ 
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nationalsozialistischen Herrschaft durch drei Gesetze angeordnet: Das Gesetz über 
die ~Einziehung kommunistischen Vermögens« vom 26. Mai 1933 (RGBI. I, S. 293) 
und das "Gesetz über die Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens" vom 

14· Juli 1933 (RGBJ. I, S. 479) ermöglichte die Wegnahme aller Vermögensgegen­
stände, die der KPD und der SPD sowie ihren »Hilfs- und Ersatzorganisationen« 
gehön: hatten oder die sonst »zur Förderung marxistischer oder anderer, nach 
Feststellung des Reichsministers des Innem volks- und staatsfeindlicher Besuehun­
gen gebraucht oder bestimmt sind«. Nach dem "Gesetz über den Widerruf von 
Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen St.a.atsangehörigkeit« vom 14. 
Juli 19}3 (RGBJ. I, S. 480) konnte auch das Vermögen von Personen eingezogen 
werden, denen die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt worden war, d. h. insbe­
sondere den Emigranten. Diesem Personenkreis wurde I937 sogar das passive 
Erbrecht entzogen ( .. Gesetz über erbrechdiche Beschränkungen wegen gemein­
schahswidrigen Verhaltens« vom 5. November 1937, RGBL I. S. 1161). 
Für spezielle Zwecke ergingen weitere Konfiskationsgesetze, z. B. zur Einziehung 

politisch unerwünschter Filme (§ 28 des »Lichtspielgesetzes« vom 16. Februar 1934, 
RGBJ. I, S. 95) oder der gemäß nationalsozialistischem Sprachgebrauch "entarteten" 
Kunst (»Gesetz über Einziehung von Erzeugnissen entarteter Kunst« vom 3 I. Mai 
1938, RGBI. I, S. 612). Da alle diese Bestimmungen sehr weit gefaßt waren, boten sie 
eine umfassende Legitimation, um alle Gegner des Nationalsozialismus, selbst wenn 
sie im Ausland lebten, ihrer Vermögensrechte nach Belieben der nationalsozialisti­
schen Amtsträger zu berauben. Die» Verwirkung« von Eigentum wurde im übrigen 
auch ohne gesetzliche Grundlage ausgesprochen, was Ernst Rudolf Huber so 
formulierte: ,.,Pen zuständigeo Behörden kommt daher bereits heute unabhängig 
vom geschriebenen Recht die Entziehung des Eigentums oder des sonstigen Rechts 
im Falle einer gröblichen, verantwortungslosen Pflichtverletzung des Berechtigten 

zu.«+! Ohne förmliche Rechtsgrundlage wurde z. B. am 11. Mai 1933 das Vermögen 
der Gewerkschaften und der angeschlossenen Organisationen eingezogen. H 

Thren größten Umiang erreichte die Enteignung der Gegner des Nationalsozialis­
mus bei der Jude.nverfolgung.~6 Für die Juden wurde die Geltung der bürgerlichen 
Eigentumsordnung immer mehr eingeengt, schüeßlich praktisch ganz aufgehoben. 
Die vielfälrigen Zerstörungen jüdischen Eigentums durch Nationalsozialisten blie­
ben nach I933 in der Regel sanktionslos, sei es, daß die Polizei nicht eingriH, sei es, 
daß eine gerichtliche Verfolgung - auch contra legern - nicht stattfand. Die Konnex­
und Komplementärinstitute des Eigentums~7 wurden für Juden systematisch einge­
schränkt, insbesondere wurde ihnen die Berufs- und Gewerbefreiheit entzogen.48 

Schließlich wurde ihnen z. B. sogar der Schutz des Mietrechrs genommen ( .. Gesetz 

über Mietverhältnisse mit Juden« vom 30. April 1939, RGBI. I, S. 864) oder das 
Führen und Halten von Kraftfahrzeugen untersagt.~9 

Mit der Intensivierung der Judenverfolgung im Jahre 1938 gingen die Nationalso­
zialisten zur systematischen Wegnahme des jüdischen Vermögens über. Bereits im 
April 1938 wurde den Juden aufgegeben, ihr gesamtes Vermögen anzumelden. 

H Huber, Verfassungsrechr des GroßdeUtSchen Reich ... s. 390. 
45 F. Ncumloo, Behcmoth, KölnlFr.nkfun (M) '977, $. ~79 · 
46 Dazu Neununn, Behcmo.h, $. 143-168, S. S8'-S8;; Fraenkel. Doppclm.,., S. "9""' '7; und aus 

nat;olUlsozi.lisli",her Sich, Hub~r. Ver/a.ssungsrc'Chl des GroßdeutSchen Reiches, $. ,8J-,8S. 
~7 Zu diesen Begriffen vgl. Renner, insbe:s. S. 70. 
48 übersicht ~us na.ionalsonaJisli",hcr Siel" b.i Huber, Verfassungsn:chl des GroßdeulSchen Reiches, S. 

181 11. 
49 Anordnung vom l. DetembeI '9 j&, zi,ien n3ch Huber, Vcrfassunguecht des GroßdeuLSchen Reiches, 

S, r8~, Fn. }. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1979-2-151 - Generiert durch IP 87.149.202.191, am 29.04.2026, 07:56:41. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1979-2-151


(n Verordnung über die Anmeldung des Vennögens von Juden« vom 26. Aprill93R, 
RGBI. I, S. 414). Nach den zynisch als "Reichskristallnacht .. bezeichneten Judenpo­
gromen vom R. bis 10. November 1938 sollten die Juden eine Kontribution von 
eioer Milliarde Reichsmark aufbringen. ("Verordnuog über eine Sühneleisrung der 
Juden deutScher StaatSangehörigkeit« vom Tl. November 1938, RGB!. 1, S. 1579)' 
Aufgrund der» Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens« vom 3. 
Dezember 1938 (RGB!. I, s. 1709) konnte Juden die Veräußerung ihrer Gewerbebe­
niebe und Grundstücke aufgegeben werden. Grundstücke, Juwelen und Kunstge­
genstände durften sie nicht mehr erwerben . Nach der Verordnung vom 25. N ovem­
ber 1941 (RGB!. 1, S. ru) verfiel das gesamte Vermögen der emigrierten oder aus 
dem Inland deportierten Juden autOmatisch dem Reich. 
Alle diese Maßnahmen zielten auf die "Arisierung« des jüdischen Vermögens, 
insbesondere an Produkrionsmitteln. Es wurde seinen rechtmäßigen Eigentümern 
praktisch ohne Gegenleistung entzogen und zu meist sehr günstigen Bedingungen 
auf "arische« Individuen oder Gesellschaften übertragen. Im Ergebnis wirkten sich 
diese Maßnahmen überwiegend zugunsten der ohnehin Privilegierten aus, die 
nämlich z. B. allein die Minel zum Erwerb eines jüdischen Grundstücks besaßen, 
vor allem aber zugunsten der Großunternehmen, denen die »Arisierung« die 
Bildu ng neuer größerer Produkcionseinheiten cnnöglichee. so 

Die systematische Politik der .Arisierung4 zeigt besonders deutlich die prakt.ischen 
Konsequenzen der nationalsozialistischen EigenrumsIehre, die die »Zuweisung der 
Sachgüter« von »den Ordnungszielen der Volksordnung« abhängig machte.l' Wer 
wie die Juden, die Kommunisten, die Sozialdemokraten, die Emigranren oder die 
sonstigen Gegner des Nationalsozialismus nicht in diese» Volksordnung« paßte, 
hatte auch das Reche auf Eigenrum »verwirkt«. 

4. Die Fortgeltung des kLzssischen Enteignungsver/ahrens 

Abgesehen von der Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner wurde das 
überkommene Eigenrum durch das nationalsozialistische HerrschaftSsyseem im 
Prinzip geschütze. Das zeigte sich insbesondere daran, daß das im 19. Jahrhundert 
entwickelee förmliche Enteignungsvertahren für die vollständige Entziehung von 
Grundeigentum aufrechterhalten wurde. Die zum Teil noch aus dem r9. Jahrhun­
dert stammenden landesrecht~chen Enteignungsgesctze galten fort und wurden 
weiter angewandt,51 vor allem du Preußische Enteignungsgesetz vom t I. Juni !874 
(GS, S. 2.21). Darüber hinaus erließ die nationalsozialistische Regierung eine große 
Zahl neuer förmlicher Enreignungsgesetze zur Landbeschaffung für Zwecke der 
Rüsrung, der Wimchafrsförderung, des Wohnungswesens und Städtebaus, der 
Landwirtschaft und des Naturschutzes, des Verkehrs und der Energiewirtschaft. ll 

Grundsätzlich galt für die Durchführung von Emeignungen weiter der Gesetzes­
vorbeha1c.54 Allerdings hane ~der Geseezesvorbehah für die Enteignung ... einen 
Bedeurungswande1 ertahren. Wahrend er bisher eine Erschwerung oder sogar 

so vgJ. Neumann, Behemolh, S. '53-'58, S. jl8/9; beispielhafl isc d,e EXpAnsion des M~nne-srnano-Kon­
ZCm$ im Zug< der .Arisicrung. g",cbiJdcrt bei K. Pnl1;kolcit, GOIC erlülc die M:ichligo.n, 3. Aun., 
Diissddori 196}, S. 34-)9; s. a. die ~lerarischc Verarbeirung an einem weiteren Beispiel bei B. 
Eogelmann, Große.. Buodesverdiemtkreu1:, Reinbek 1976. 

5' Vgl. Wie~cker, Wandlungen der EigeOlumsv<:r/assung, S. '4. 
P Zusammenstcllung bei QucckefBu<smaon, S. ,,-,6. 
53 Vgl. die Zu.<ammen"eJlung be, QueckelBussnunn, S. 51-4'9. 
54 So ausdrück~cb M3unz, Die Enteignung im Wandel der Sraal.S,ufl:tssung, S. 1711. 
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If8 Hemmung der Regierungstätigkeit bedeutete, hat er nunmehr den Sinn einer 
Ausschließung aUer anderen Kraftquellen und einer besonderen Charakterisierung 
der Führungstätigkeit."" Entsprechend definierte Wieacker die neue Funktion des 
Gesetzes: »Heute erhält das Gesetz seinen Vorrang vor dem Verwaltungsakt als 
förmlich bekundeter Ausdruck des FührerwiJlens; daher bedeutet die Gesetzmäßig­
keit der EnteignungsgrundLagen nicht die Aufrichtung einer parlamentarischen 
FreiheitSgarantie gegen Eingriffe des Staates im gesamlvölkischen Interesse, sondern 
den Vorbehalt allgemeiner Planung der Eigentumsen12iehung durch den Führerwil­
len."s6 Im nationalsozialistischen Staat bedeutete der Vorbehalt des Gesetzes in 
bezug auf das Eigentum daher nur, daß die Inhaltsbesrimmul1g des Eigentums eine 
Aufgabe war, die sich die politische Führung selbst unter Ausschluß der Gerichte 
oder sonsciger ~KraftqueJlen" wie untergeordneter Parteiinslanzen vorbehalten 
haue. 
Zwar kam es immer wieder vor, daß in Eigentümerpositionen COntra legern umer 
Berufung auf nationalsozialistische Grundsätze ohne förmliche Rechtsgrundlage 
eingegriffen wurde. Diese Versuche hauen jedoch, wie Ernst Fraenkel zeigee,l? im 
Ergebnis keinen Bestand, weil sie die Entscheidungskompetenz der nationalsoziali­
stischen Führung angetastet und die Funktionsfähigkeit des Winschaftssysterns in 
Frage geseellt hätten; "Das Privateigentum genießt nach wie vor gegenüber behörd­
lichen übergriffen gerichtlichen Schutz - außer in politischen Fällen.«!! Aus der 
Sicht des Regimes wurde dieser Grundsatz so formuliert; »Willkürliche Enteignun­
gen sind auch im nationalsozialistischen Staat nicht zulässig. Sie sind an das Recht 
der Gemeinschaft gebunden uod dürfen nur nach der Ordnung der Gemeinschaft 
vorgenommen werden.« s, 
Alle Emeignungsgesetze folgten auch im Nationalsozialismus dem Prinzip, daß die 
förmliche Enteignung nur gegen Entschädigung vorgenommen werden darf. 60 Darin 
schlug sich der überkommene Grundsatz nieder, "daß der betroffene Grundeigen­
tümer für das besondere Opfer, das ihm im öffentlichen Interesse auferlegt wird, 
schadlos gehalten werden soll.,,61 Gewährt wurde trotz unterschiedlicher Formulie­
rungen eine »angemessene~ Entschädigung. Sie sollte eine »vollständige« Entschädi­
gung sein und in der Regel weiterhin dem »gemeinen oder Verkehrswenc entspre­
chen" - ein Prinzip, das noch 1944 vom Reichsverwaltungsgericht bestätigt 
wurde.O) Im Streit über die Höhe der Entschädigung blieb im allgemeinen der 
Rechtsweg offen.64 Wie bisher bestand die Entschädigung in Geld, in Einzelfällen 
war ein .Zwang zur Laodabfindung mit dem bewußten und gewollten Ziele, 
bäuerliche Betriebe zu erhalten«, vorgesehen.6! Die Kontinuität zur früheren 
Rechtslage betonte dementSprechend Werner Weber: "überall don, wo sich die 
neueren Gesetze mit der Enteignung im ursprünglichen Sinne, d. h. mie der Entzie­
hung und überführung des Eigentums an Grundstücken, von Unternehmungen, 

55 Maun>. Verwaltung. S. }04 
16 Wi .. cktr. Enlei",ung. S. 464 . 
57 Fraenkel. DoppeisruI, S. 10718; s. a. ein enr.spr. Unell von '941, RV~rwGE 1, S. 42 f{.; sowie mwN 

Echterhölter. S. ISoi .. 
58 FJ"3cnkcl. Doppclst:u., S. '07/8. 
I? QueekdBu~m:llm. $. 6. 
60 Vgl. Weber, Das Problem der öll~ntlich-rech.lichen Enuchädigung.. s. 48,. 
61 QueckclBussmann, S. 4~. 
6. Dazu. mwN QucckelBussmann, $. 30-45, bes. S. ,6, }9/40' 4'; ~nupr. mwN Echlechöher, S. rS~-I84; 

SIOU.is, S. "I/.6. 
6} RVcrwG vOm 9. ~. '944, Deuuche VCl"IVaI,ung 1944, $. ,61-
64 Duu Weber, Das Probl~m der ällentlich-rech.lichen Enl!ch:idigung. S. 479; QueckelBu5Sm.nn, 5.10; 

s. a. Stollei" S. 126 mwN. 
65 Queckc/Bussmann, S. ~8; s. a. Wi •• clcer. Enteignung. S. 46z/6}. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1979-2-151 - Generiert durch IP 87.149.202.191, am 29.04.2026, 07:56:41. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1979-2-151


Anlagen u. ä. und mir den damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden 
Rechtsverschiebungen beschäftigen, hat man im wesentlichen an den früheren 
Grundsätzen festgehalten und Entschädigungsanspruche im bisherigen Umfange 
zugestanden.,,66 
Wenn auch die Praxis der nacionalsozialisuschen Landenteignungen bisher nicht 
empirisch untersucht ist, 50 läßt sich doch feststellen, daß die Enteignungen 
zugunsten miliürischer Vorhaben die bei weitem größte Bedeurung haccen,67 wäh­
rend die sonstigen Enteignungsvorschrifcen vielfach nur selten angewandt wurden.os 

Aufgrund des ~Gesetzes über die Landbeschaffung für Zwecke der Wehrmacht« 
vom 29. März 193 S (RGBI. I, S. 467) wurden .. weite Flächen fruchtbaren Landes ... 
ihren Eigentümern genommen und in Troppenübungs- und Flugplätze verwan­
delt.« 6~ Dabei zahlte »der Wehrfiskus in Enteignungssachen großzügige Entschädi­
gungen im Interesse der ,Erhaltung der Wehrfreudigkeic<<<.l° 

J. Modifikatumen des Eigentums im Nationalsozidlismu; 

Ungeachtet seiner prinzipiellen Garantie unterlag das Eigentum während des Natio­
nalsozialismus spezifischen Modifikationen.7' Die nach 19J3 zur Verwirklichung 
der nationalsozialistischen Ziele erlassene »gesamtvölkische und berufsständische 
Aufbaugesetzgebung,,7' griff rief in viele Konnex- und Komplementärinscinne des 
Eigentums ein. 

J. 1. Die ErbhoJgesetzgebung 
Den auffälligsten und weitreichendsten Eingriff in die Systematik der bisherigen 
Eigeneumsordnung enthielt die Erbhofgesetzgebung?l Durch das >lReichserbhofge­
setz .. vom 29. September 1933 (RGS\. I, S. 685) wurde die freie Verfügbarkeit über 
das Eigentum an einem "Erbhof .. aufgehoben: Er durfte weder veräußert noch 
belastet werden und vererbte sich nur jnnerhalb derselben "Sippe« nach vorgegebe­
nen Regeln (§§ 19 H., 37 H. Reichserbhofgesetz). Der Bauer war zur ordnungsgemä­
ßen Be-wirtschaflung des "Erbhofes« verpflichtet. Versäumte er dies, so konnte er 
»abgemeiert" werden, wodurch der "Erbhof« auf den Ehegatten, den nächsten 
~Anerben", u. U. sogar auf eine sonstige .. bauernfähige" Person überging/4 

Mit dem Erbbolgesetz wurden Elemente der vorbürgerlichen Bindung des bäuerli­
chen Eigentums wieder aufgegriffen, die im Prinzip durch die Bauembefreiung nach 
1807 abgeschafft war. Der Nauonalsozialismus hatte zwar durch seine Gesetzge­
bung zur endgültigen Aufhebung der Familienfide.ikommisse die letzten überreste 
der feudalen Wirtschaftsverfassung beseitigt.'! Die Wiederaufnahme ständischer 

66 Weber, Das Problem dec öffentlich · recJulichcn Enl5chädigung, s. 47~, entspr. s. 479. 
67 H. ~h, D,s Ende der kapitalistischen Rec.htrordnung, Hetdelberg '?46, S. 61. 
68 Quecke. VorwOrt zur etHen Auß.ge. in: QueckeIBus<mann a. a. O. 
69 Rasch, S. 92, cnup'. S. 6.; I. ' . die Anordnung über den Ausbau von Truppenübung$pl!it~en bei 

Qu~kelBussmlnn, s. 96. 
70 Rlsch, S. 58. 
71 Enupr. F..,.enkd, Doppclsual, S. 2'7. 
7' Wie.ck~r, Enteignung. S. +)4. 
7) Da:zu im Kontexl der nationalsozialistischen Llndwiruehaflspolitib Neununn, Bchtmoth, S. 455-459; 

D. Schoenbaulll, Die br2une Revolution, Köln/Be.lin 1968. S. ~OI-1.03. 
74 Vgl. § 1 5 Reiehserbho{gesel~; dazu Huber, Vtrlassungsrccht des Großdeutschen Reiches, S. 389. 
75 Vgl. das .Gesetz über das Erlöschen der F.milienlideikommisse und ",n<!'ger gebunden .. Vermögen. 

\"Om 6. Juli 1935, RGBI. J, S. SI5 mi, Durc.hlührungsyerordnWlg vom 10. März 1939, RGEt. I, S. 509; 
zu den prakrisebcn Auswirkungen Schoenbaum, S. 103. 

'59 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1979-2-151 - Generiert durch IP 87.149.202.191, am 29.04.2026, 07:56:41. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1979-2-151


160 Formen in der Erbhofgesetzgebung kommt jedoch darin zum Ausdruck, daß 
ehemalige Fideikommisse als ~Erbhöfe" fortgeführt werden konmen.76 

Die Hauptziele der Erbhofgesetzgebung waren, die Bauern ideologisch an den 
Nationalsozialismus zu binden und zur langfristigen Sicherung der Nahrungsmittel­
versorgung aus dem eigenen Land beizutragen. Die praktische Bedeutung der neuen 
Rechtsform war groß: 1938 waren bereits 37% der gesamten land- und forsewirt­
schaftlichen Nutzfläche ~Erbhöfe« im nationalsozialistischen SinneJ? Mit dem 
durch die nationalsozialistische Landwircschaftspolirik gesetzten Zwang zur Ratio­
nalisieru ng verdoppelte sich die Durchschnittsgröße der (im Prinzip auf 125 ha 
begrenzten) .. Erbhöfe" schon von 1933 bis 1938: sie stieg von 12,3 ha auf 22,5 haJB 
Franz Neumann kam daher zu dem Ergebnis, daß die Erbhofgesetzgebung »eine 
zuverlässige Elite wohlhabender Bauern auf Kosten des kleinen Landwirtes« 
schütze, die »eine privilegierte Schicht« bildeten.l9 

Die nationalsozialistischen Juristen stellten die Erbhofgesetzgebung immer wieder 
als ein Vorbild für die Fonentwicklung der gesamten Eigenrumsordnung hin. Io 

Denn hier hatte nach den Worten Scheuners ~der nationalsozialistische Staat der 
durchgängigen rechtlichen PHichtbindung des Eigentums an die Gemeinschaft klare 
Gestalt verliehen.~i' Im Erbhofrecht ist das Eigentum nach einer Formulierung von 
Wieacker nicht mehr .im Interesse des Berechtigten vom Gesetz eingeräumte 
Willensmacht, sondem verantwortliche RechtSrnacht, die dem Bauern weder ganz 
im eigenen Interesse noch im Interesse einer anderen gleichgeordneten Rechtsper­
son, sondern zum Dienste für überpersönliche Verbände verschiedener Srufung 
gegeben ist.«sl Dementsprechend wurde die Wegnahme des Hofes im Fall der sog. 
»Abmeierung" als Musterbeispiel für die» Verwirkung« von Eigentum gerechtfer­
cigt.s, 

Trotz des vielfachen Lobes der Erbhofgesetzgebung blieben weitere Gesetze mit 
einer ähnlich umfassenden Regelung der nationalsozialistischen »Pflichtbindung" 
des Eigentums aus. Insbesondere scheiterten die viel1ach propagierten Pläne für ein 
ncues Bodenrecht und für ein »Volksgesetzbuch".s~ Beide Projekte wären nur bei 
erheblichen Eingriffen in den gesellschaftlichen status quo sinnvoll gewesen, die 
jedoch von der gesamten Struktur des nationalsozialistischen Systems her ausge­
schlossen waren. 

5.2. Sonstige wirtschaftsrechtliche M aßnahmer1 
über die Erbhofgesetzgebung hinaus erließ die nationalsozialistische Regierung eine 
umfassende WirtSchaftsgesetzgebung, die mie meist sehr detaillierten Regelungen in 
praktisch alle Bereiche des Wirtschaftslebens eingrifPl Nach einer Schätzung von 

76 Vgl. § 3' Abs. J Fidcikommißaunösungsgcsctz VOm 6. Juli '9JS (RGBJ. I, S 8J)); dazu O. Kirchhei-
mcr. DIe Rechl.'lordoung des N~tion,jso1;ialismus, KJ '97', S. HS; Neumann. Behemoth, S. 459. 

77 Ncum:tnn, Behemorh, S. 456, 
78 Ncumlnn, Behemorh, S. 457. 
79 Neumann, Behcmorh, S. HS, 
80 Z. B. Huber. Verhssungsrccht des Großdeuuchen Reiches, S. 374; Scheuner, RVBl. 19)6, S. j; 

Wieacker, W:tndluogen der Eigenmmsverf:o.ssung, S. 60-62, 6.(165, 68-70; Bus.", Der Erbhof im 
Aufbau d" Volksordnung - Ein Beispiel für das Verh;;'ltnis von GeS2JT1lordnung und besondere, 
Ordnung. Ber~n '936; d,zu die zUSTimmende Besprechung von Wieacker. ZgS,W '939, S. ,87 fI. 

S, Scheuner, RVBI. '9.16, S. j. 

8. Wit.:lckcr, Wandlungen der Eigeorumsverfassung, S. 60. 
S, Z, ß, Huber, Verf,ssungsrt<:ht des Großd~utschcn Reiches, $ . .189; Wieacker, En,eig/\Ung. S. 415. 
84 Vgl. z. B. den programmatischen Aufs • .." "on Th, Stcimle, Ncucs Bau- und Bodenrecht, AöR NF Bd. 

,8 (1936), S. U; ZUr Rc.liüt des Bode.nrcchrs im N.tionalsozialismus vgl. F. Wie.eker. Bodenrech') 
Hambllrg '9)8; zum ,.Volksgesetzbuch. F. Wieacker, Priv3llt<:htsgeschichte der Neuzei" 2, Allfl.. 
Göttingen ,,67, $. 5)6. 

8j Vgl. dazu die umf.ssende Dokumentalion (mi, Slrukturskinc) von G. Bruggemeier (Hg.). Enrwick­
lung dCi RU.hlS im orglnisierten K.pilali,mus, Bd. >, Fr.mkfurt/M. '979, S. ')-143. 
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JUStuS WilheLn Hedemann hatte im Nationalsozialismus weir über die Hälfte aller 
im Reichsgesetzblau veröffenwchten Vorschriften ausschließlich winschaftsrechdi­
ehen Inhaks6 

In der nationalsozialistischen Wirtschaftsgesetzgebung lassen sich zwei Linien 
unterscheiden. Eine (kleinere) Groppe von Gesctzen stand in der aus dem 19. Jahr­
hunden stammenden Tradition der bisherigen handels-, gewerbe- und baupolizei­
rechtlichen Vorschriften. Sie schränkten die Eigenriimerbefugnisse nicht im Prinzip 
ein, sondern zielten in erSter Linie darauf ab, sie unter den zeitgemäß akrualisienen 
Vorbehalt der Gemeinvenräglichkeit zu stellen. Dazu gehönen das Aktiengesetz 
vom 30. Januar 1937 (RGBI. I, $. t07),17 gewerberechtliche $churzgeserze wie das 
»Rabaugesetz« vom 25 . November [933 (RGBL I, S. 1011) oder das Rechtsbera­
tungsmißbrauchgesetz vom 13. Dezember 1935 (RGBI.I, S. 1478), die Fonenrwick­
lung der bisherigen Strukturen im Bau- und BodenrechtS8 etwa durch das »Reichs­
naturschurzgesetz« vom 26. Juni 1936 (RGB\. I, S. 821) wie auch einige soziale 
Schutzgesetze, z. B. das »Gesetz über die Heimarbeit« vom 2) . März 1934 (RGB1.I, 
s. 2"1) oder die »Arbeitszeitordnung« vom 30. April '938 (RGB!. 1. S. 447). AUe 
diese Vorschriften knüpftcn an die Gesetzgebung von vor '933 an und galten 
jedenfalls in ihrem Kernbestand nach '945 z. T. bis heute fon . 
Neben diesen Vorschri.ften gab es eine weitere, sehr viel umfangreichere Gesetzge­
bung, die darauf abzielte, die Ausübung der Eigenriimerbdugnisse in die spezifi­
schen Strukturen des nationalsoziaJistischen Herrschaftssysrems einzupassen. 
Grundlage dafür rollte die »ständische Gliederung des Volkesu sein, wozu eine 
Reihe von Einzelgesetzen erging.8? Mit dem "Gesetz zur Ordnung der nationaJen 
Arbeit« vom 20. Januar 1934 (RGBI. I, S. 45) sollte die Unterdrückung des 
Klassenantagonismus festgeschrieben werden, insbesondere durch autoritäre Fest­
setzung der Arbeitsbedioguogen und Löhne.90 Die Landwirtschaft wurde im 
»Reichsnährstand .. (~Gesetz über den vorläufigen Aufbau des Reichsnährstandes 
und Maßnahmen zur Markt- und Preisregelung für landwinschaftliche Erzeugnis­
se .. vom '3 . 9· '933, RGBI. T, $. 626), der gesamte kulrureUe Bereich in der 
~Reichskuhurkammer« mit verschiedenen Untergliederungen zusammengefaßr 
(»Reichskulturkammergesetz« vom 22. September t933, RGBI. I, S. 661). Die 
übrigen Teile der Wirtschaft wurden insbesondere aufgrund des »Gesetzes zur 
Vorbereitung des organischen Aufbaues der deutschen Wirtschaft.< vom 1.7. Februar 
'934 (RGBI. J, S. 185) in »Gruppen« geglieden, worin sich z. T. die Wimchaflsver­
bände von vor '933 fortsetzten. Hier wurden jeweils bestimmte Winschanszweige 
in mehreren Stufen überregional und z. T. Stark differenzien organisien. So glieder­
te sich z. B. die »Reichsgroppe Industrie« in verschiedene,. Winschaftsgruppen«, 
»Fachgroppen« und "Fachuncergruppen« bis hin etwa zur »Fachuntergruppe San­
dalen« .?' ParaUeI dazu wurde die regionale Organisation von Industrie, Handel und 
Handwerk in einem System von Kammern ausgebaut.?' 

86 J. W. HcdemanQ, D~utsches WinschalL\rc~hr, 1. AuO., Berlin '9~J. S. 61. 
87 In dem llJerdings die Rechle der Verwaltung gegenüber den Kleinaktionären sehr gestärkt wurden, 

dazu Neumann, Behcmoth, S. H9 ff.; SchoenbJum. S. 165/ 66 und aus nalionaJso~ialistischcr Sichl 
Hcclem""", Deul>che< Winsch,!lSrcch" S. p+, ~ 5-

88 Dazu ~ls übersi,hl Wiea,ker, Bodeor~chr, passim ; Hedemann, Dcul.'Iches Wiruch.hsrechl, S. 1 q If. ; 
und 3US heUliger Sicht Stolleis, S. '10 ff. 

89 Dazu Hedemann, Deutsch ... Winschaftsrecht, S. H ( H. (Zit'l S. J 1'); Neumllln, BehemQm, S. 17911.. 
S. '9' (I. 

90 Vgl. die Dokumente bei Th. Bla.o.ko u. J. (Hg.), Kollektives Arbeitsrecht, Bd. 1.. Reinbtk '975. S. 
5<>-9' · 

91 Beispiel ,'on Hcdcma.n.n, Dcu~hc.< Winsch.rurccht, S. 377. 
9' VgJ . Hedemann, Deutsches Wimcbal,sr""hl, S. 381 11. 
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Die ,.berufsständische« Ordnung der Wirtschaft soUte die Voraussetzungen für eine 
umfassende Winschaftsplanung scnaHen,9J die das Ziel verfolgte, die Zahl der 
Anbieter, die Investitionen, die Produktion und die Preise im Sinne der nationalso­
zialistiscnen Wirtschaftspolitik zu regulieren. Als ~cypische Auswirkungen« dieser 
Maßnahmen nannte Wieacker ~Produktionsbestimmung und Produkcionsbeschrän­
kung, Errichrungs- oder Erweiterungsverbme und Anbaubeschränkungen; Bindung 
von Preisen und Preisspannen, Ablieferungszwang.~9. Hauptinstrumenrc der Wirt­
scnaitsplanung waren zunächsc das »Geserz über Errichrung von Zwangskarcellen~ 
vom q. Juli 1935 (RGBI. I, S. 488), das noch in der Tradition entsprechender 
Regelungen aus der Zeil des I . Weltkrieges und der Weimarer Republik stand91 und 
das »Gesetz über deo Verkehr mit industrieUen Ronstoffen und Halbfabrikaten« 
vom u . März 1934 (RGBJ . r, S. 212) . Eine unübersehbare Zahl von Sondervor­
schriften soUte sodann einzelne Bereiche der WirtSchaft z. T. bis in viele Derails im 
nationalsozialistischen Sinne .. ordnen 41 ,96 wie z. B. die "Verordnung zur Ordnung 
der Gerreidewirtschaft" vom 14. Juli J934 (RGBI. r, S. 629) oder das »Gesetz über 
die Devisenbewirtschaftung~ vom 12. Dezember 1938 (RGBI. J, S. 1734).97 Mit der 
Gesetzgebung zum Vierjahresplan wurde schließlich ab 1936 der Versuch zu einer 
systematischen Steuerung des gesamten Winschaftsablaufs im Sinne der nationalso­
zialistischen Politik gemacht.98 Alle diese wirtschaftslenkenden Maßnahmen wur­
den während des Krieges erheblich intensivien.99 

Zwar enthielt die nationalsozialistische »Aufbaugesetzgebung~ im Prinzip keine 
direkten Eingriffe in die bestehenden Eigentumsverhältnisse (abgesehen von einigen 
Fällen der Ablieferungspflicht gegen Enrgelt'OO), d. h. sie ordnete keine Enrziehun­
gen von Eigentum an, sondern setzte die Fortexistenz der überkommenen bürgerli­
chen Eigentumsverfassung gerade voraus. Auch bemühte sich die nationalsozialisti­
sche WirtSchaftspolitik, ihre .. Ordnungs~- und Planungsmaßnahmen in weitgehen­
der KooperatiOn mit den betroffenen Eigentümern durchzuführen. Dennoch wur­
den die Eigentümer durch die Kontrollen der Rohstoffe, der Investitionen, der 
Produktion und der Preise umfassenden Beschränkungen unterworfen, so daß die 
freie Verfügung über das Eigentum i. S. des § 903 BGB weithin praktisch aufgeho­
ben war. '01 Zudem harten die wirtSchaftlichen Maßnahmen des Nationalsozialismus 
für die einzelnen Eigentümergruppen ganz unterschiedliche Auswirkungen : Wäh­
rend die einen im Zuge der nauonalsozialisuschen Aufrüstungs- und Kri~spolilik 
in großem Umfang gefördert wurden lind hohe Zuwachsraten mit entsprechenden 
Gewinnen zu verzeichnen hanen, erlitten weniger ~kriegswjchtige" Branchen er­
hebliche Einbußen, die vielfach zur StiUegung von Betrieben führten. '0' 

93 Dnu Neumann, Behe.mOlh,S, }o, H., J') H., )60 H,; Hedemann, DClllSChesWiruch:Jurcchl,S. 4' ff . 
94 Wie>eker, Enteignung, S. 4j j; speziell 2ur P,~isbindung Hedern:lJ1n, Deutsches Winschahsrechl, S. 

90 H., 'H ff. 
9j Da~u Neumann, BehernOlh, S. } 1 S 11.; Schoenbaum, S. 166 H.; C. Russe!, Die P"",is des Z",angskar. 

<ellgcsclUs, ZgS,W '937, S. 499 H. 
96 Vgl. Hedemann, Demsch.s Wirlich.ltsCC\:ht, S. ", fr. 
97 Da7,u Hedemann, Deutsch ... Wiruchaftsrecbt. S. 1}4 ff. 
98 Vg!, di~ • Verordnung ZUr Durchführung des Vierj:ahrcsplancs« vom 's. Oktober '936 (RGSI. I, S. 887) 

und die d.rauf ulpngene umbnveiche Gesetzgebung, da2u : D. P~,zina, Am .. k.iepolitik im Drinen 
Reich, Srunß1rt '968; Hedemann, Deutsch .. Winschmsrechl. S. 4' If. 

99 VgL die übersichten bei Ncumann. Schemo.h, S. jjl rf.; und aus nauon.bo",i:>.lisr;s.:her Sicht 
Hedemarur, DtUISCbes Winscbalmech" S. 408 fr., bes. S. 4jl fI. 

'00 Vgl. Htdemann, Deutsches Wirlidlllu,echr, S. ~'J. 
10' Vgl. Ruch. S. 9'-96. 
'02 Vgl. die plu,ische Schilderung b.,; J. W, Hedemann, Entschädigung be.i winschd·tlichen Lenkung,maß­

nahmen des Reiches, DR '944, S. HS-
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5.J. D,u Problem der Entschädigung 
Angesichts der weitreichenden und unterschiedlich wirkenden Eingriffe der Wirt­
schaftsgesetzgebung ergab sich von Anfang an das Problem, wie weit sie mit dem 
prinzipiellen Schurz des Eigentums im Nationalsozialismus vereinbar seien. Prak­
tisch bedeutsam wurde diese Frage bei der Regelung der Entschädigung. Den vom 
Reichsgericht nach 1918 entwickelten Grundsatz, daß auch bestimmte Beeinträchti­
gungen von Konnex- und Komplementärrechten des Eigentums zu entschädigen 
sind, mußten nunmehr mangels gerichtlicher Kontrolle die Gesetzgebung und die 
VerwaLtung alleine konkretisieren. Die Feinstruktur der Eigenmmsordnung im 
Nationalsozialismus läßt sich daher nicht durch eine Analyse der Rechtsprechung, 
sondern nur durch die Untersuchung von Gesetzgebung und Verwaltungspraxis 
erfassen, wobei die Schwierigkeit besteht, daß für letztere keine systematischen 
Auswertungen vorliegen, möglicherweise auch weithin. nicht mehr zu erstellen sind. 
Im folgenden liegt der Schwerpunkt auf der Zeit bis 1939. Während des Krieges 
blieb die Struktur der nationalsozialistischen EntscbädigungsregeJungen zwar erhal­
[en,'oJ ihre reale Bedeurung nahm jedoch ab. 
Die nationalsozialistische Gesetzgebung regelte die Entschädigung sehr differen­
ziert. Bei einem großen Teil der Wirtschaftsgesetze mit Eingriffen in Konnex- und 
Komplemenrärinstitute des Eigenrums war eine Entschädigung ausdrücklich ausge­
schlossen . Werner Weber führte für die Zeit von J933 bis 1936 insgesamt 48 
derarrige Gesetze auf'o., z. B. das »Gesetz zum Schutze des Einzelhandels« vom Il. 

Mai 1933 (RGBI. 1, S. 262) bis zum "Gesetz über den Verkehr mit Ganen- und 
Weinbauerzeugnissen« vom )0. September 1936 (RGBI. r, S. 854). ~Eine knappe 
Klausel« sollte jeweils alle Entschädigungsansprüche ausschließen, die -etwa die bis 
1933 herrschenden Lehren zuerkannt hätten.,,'ol 
Demgegenüber schrieben andere nationalsozialistische Win:schansgesetze eine Ent­
schädigung vor. Die allein von 1933 bis '936 ergangenen JI Gesetze dieser Arr,c6 
reichten z. B. vom ~Gesetz über die Einschränkung der Verwendung von Maschi­
nen in der Zigarreni.ndustrie~ vom 15. Juli '93J (RGBJ. I, S. 493) bis zur »Verord­
nung über den Zusammenschluß der deutschen Weinbauwirtscha/t" vom 21 . Okto­
ber 1936 (RGBL I, $. 9 J 5)· 
Soweit nach diesen Vorschriften eine Entschädigung vorgesehen war, war sie 
teilweise in das Ermessen der Behörden gestellt. Wemer Weber nanme für die Zeit 
von [933 bis 1936 zehn deranige Gesetze.'07 Für die kriegsbedingte Schließung von 
Betrieben wurde 1940 eine (von den betroffenen Wirtschaftszweigen selbst aufzu­
bringende) fakultative .. Gemeinschaltshilfe« eingefühn.'o8 Immer war für diese 
"lockere Ermessenszuwendung nach Biltigkeit« kennzeichnend, "daß sie niemals an 
Fälle der vollständigen formalen oder substantieUen EigenrumsentZiehung an­
knüpft, sondern .Unzumutbarkeiten' und .empfindliche Härten' vermeiden wilk '09 

Wenn Entschädigungen im Gesetz überhaupt nicht vorgesehen waren, scheinen 
»der Staat und die öffentlichen Verbände aus freien Stücken unzumutbaren Bela­
stungen und der wirtschaftlichen Gefährdung einzelner Volksgenossen~ d. h. der 
Eigentümer vorgebeugt zu haben.' '0 Unabhängig von der formalen Struktur der 

103 Vgl. Hedemann, Deuc..ches Winsdulure<:ht, S. 1Il-1'4. 

'04 Weber, Dll Problem der öffenllich-rechtlichen EnlSchadigung. S. 470'71. 
'01 Weber, a .•. 0., S. 470. 
106 Vgl. die Li"c bei Weber, 3 • • . 0 ., S. 473-471. 
107 Web.c, a . • . 0 ., S. 47J"'475 . 
lOS .Verordnung über Gemeinsch31uhiUe der Wiruchah. vom '9. Februar '940, RGSI. I, S. )95; dazu 

Neumann, Behemoth, S. ))8, 6Ji/8. 
'09 Wicacker, Enteignung, s. 46,. 
110 Weber, Das Problem der olftntlich-rechl~chen Entochädigung, s. 48). 
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nationalsozialistischen Gesetze war damit die »Gewährung freiwilliger Vergütungen 
und Abfindungen zu einer besonders verantwortungsvollen Verwalrungsaufgabe 
geworden. « '" Gewährt wu rde im allgemeinen rucht der volle Wertersatz, sondern 
nur eine »angemessene« Entschädigung, »deren Maß allerdings sachlich nur aus der 
Billigkeit des berufsgenössischen Ausgleichs gefunden werden kann«.''' In diesen 
Formulierungen schlug sich ein außerordentlich weiter Spielraum der Behörden bei 
der Festsetzung der Höhe der Entschädigung nieder.") . 
Für alle diese Entschädigungen war »charalneristisch, daß die ... traditionelle 
Zuständigkeit des Rechtswegs radikal beseitigt worden ist.« "4 Die Höhe der 
Entschädigung wurde teilweise von den Behörden selbst. teilweise von besonderen 
Schiedsgerichten festgestellt, in denen außer den Repräsentanten der Eigentümer die 
politischen Instanzen des Nationalsozialismus vertreten waren. Gegen deren Ent­
scheidungen konnten die ordentlichen Gerichte nicht angerufen werden. "j Die 
Entschädigung für Eigenrumsverlerzungen konnte damit, wie Werner Weber 1937 

zusammenfaßte. »nicht mehr als 'Anspruch< begehrt werden ... , um dessen Aner­
kennung das in seinen ,Rechten, verletzte Individuum vor den ordentlichen Gerich­
ten als Gleichberechtigter mit dem Staate ringt. Sie ist vielmehr zu einem Akt 
fürsorglicher Beueuung geworden, die der Staat und die engeren Gemeinschaften 
des Volkes den ihrer Sorge anvertrauten Volksgenossen dann zuteil werden lassen, 
wenn die Gestaltungsvorgänge innerhalb der völkischen Lebensgemeinschaft sie in 
ihrer Ordnungslage erschüttern und ihre Existenz in Gefahr bringen.« .. 6 

In der Literarur wurde immer wieder versucht, die vom Gesetzgeber vorgenomme­
ne Abgrenzung zwischen dem entschädigten und dem nicht entschädigten Eingriff 
theoretisch zu fassen. Im Prinzip sei für die gesamte nationalsozialistische Wirt­
schafrsgesetzgebung keine Entschädigung gerechtfertigt. "7 Insbesondere seien "die 
Auswirkungen des berufssündischen Aufbaus auf die ,persönliche und vermögens­
rechtliche Gesamtlage< ... grundsätzlich von der Entschädigungspflicht freige­
stellt."lIs Weiter war die »Konkrerisierung des Eigemumsinhaltes durch markt­
oder kapitalregelnde Anordnungen "im Prin2.ip ohne Entschädigung hinzuneh­
men«."9 Denn "Produktions- und Verfügungsbeschränkungen werden nicht als 
Eingriff in eine für sich noch mögliche größere Produktion, sondern als Selbsrbe­
schränkung der Berufsgemeinschafr zur Aufrechterhaltung ihrer eigenen Existenz 
verstanden.«"'o Erst wenn derartige Beschränkungen »einen Betrieb u n verhältnis­
mäßig treffen oder zum Erliegen bringen",1>1 konnte mit einer Entschädigung 
gerechnet werden. Eine Entschädigung sei nur bei solchen Maßnahmen vorgesehen, 
»die eine schwere wirtschaftliche Schädigung des Mitgliedsbetriebes zur Folge« 
hatten. 'n Zusammenfassend bestätigte noch im Jahre '94 [ Martin Busse die 

[" Weber,~. 1.0., S. 48 J. 
"1 Wi .. cker, En'~lgnung, s. 458. 
J' J Vgl. z. B. die Ubcrsich. von P. Giesckc, Die EnlSchädigungspflichl be-i marklord.nenden Maßnahmen, 

Fesuchrift für Hedemann, Jena '9)8, S. )68, be •. S. 378/9. 
"4 Weber. D ... Problem der öffentlich· rechtlichen Entsehldigung, s. -184. 
"5 Vgl. die T.bene bei Weber, ~ .•. 0., S. 47) If., Sp. 7, s .•. s. 4&4; Wie~cker, Enotigoung, s. 464. 
,,6 Weber, Dl< Problem der ö/fenr)ich·rechdichen Entschädigung, S. -184-
"7 Z. ß. Wi""ck«, Enteignung, $. 4SS/6; KULS,h<r, S ... 0 If.; H<Xlcmann, DcuuehC! Wil"l>char. .. rceht. S. 

111. 

118 M~unz, Verwa.lNng, S. )04. 

"9 Huber, VerI"assungsre<hl des Großdeutschen Reichcs, S. 378; entspr. Maun%, Vcrw~l,ung, S. J05, J07. 
'10 Wieacker, Enteignung, S. 4 S 6. 
'" Wieacker. Enceignung, S. 4 S6. 
'" Weber. Das Problem dcr öff~nrlich-red"lic.hen Enlschädigung, s. 48,. enLSpr. Wieacker, Enleignung. 

S·460. 
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~schwere wirtSchaftliche Schädigung« als das maßgebliche Kriterium für die Ent­
schädigung.") 
Anders als in der juristischen Literatur vor '933 sollte die Entschädigung nicht mit 
Hilfe von abstrakten rechtsdogmatischen .. Theorien« bestimmt werden. "Willkür­
liehe Abgrenzungen~ nannte z. B. Franz Wieacker die dogmatischen Konstruktio­
nen der Enteignungsliter.1tur in der von ihm damals verächclich als »Zwischenreiche 
bezeichneten Weimarer Republik.''''' An die Stelle der ",individualistisch begründe­
ten Schunbestrebungen der generellen Enteignungstheorie" sei im Nationalsozialis­
mus "das grundsätzlich klare, im Bau der Gemeinschaft begründete Unterschei· 
dungsmerkmal der Gefährdung oder Vernichtung der bisherigen Lebensstellung 
eines tadelsfreien Berufsgeno5sen .. gelreten. "5 

Immer stand die Gewährung der Entschädigung allerdings unter dem expliziten 
Vorbehalt der" U nzurnutbarkeit .. d es Eingriffes. ,,6 D. h. eine Entschädigu ng wu rde 
nur gewährt, soweit sie mit den politischen Zielen des Nationalsozialismus verein­
bar war. Denn: »Der Sinn der Entschädigung« war im Nationalsozialismus nur ~die 
Gewährleistung der Rechtsstellung . .. , deren Gewährung im Gemeinwohl Liegt.« "7 

Scheuner brachte diesen Grundsatz so zum Ausdruck : "Entschädigung kommt nur 
in Frage für Güter und Rechtsstellungen, die nach nationalsozialistischer AuHas­
sung schutz würdig, zu Recht begründet sind. Es ist gerade der Sinn der Umgestal­
tung der völkischen Ordnung, in der wir stehen. sozial und politisch überholte und 
schädliche Rechte und Wiruchaftspositionen zu beseitigen.~ Es gab also z. B. 
~keine Entschädigung für Schließung von Handwerksbetrieben in Warenhäu­
sern ... oder für unzulässige Elemente, die in eine neue geschlossene Berufsgruppe 
nicht übernommen werden (z. B. Schriftleiter),« ,,8 

Präzise Abgrenzungen für den Umfang der Entschädigung boten alle diese, häufig 
wiederholten Formulierungen nicht. wie noch '944 Jusrus Wilhelm Hedemann 
zugeben mußte.'>9 Das l:lg nicht nur daran. daß über die praktische Anwendung der 
weitverzweigten Entschädigung~orschrihen j~liche übersicht fehlteJ}O (und bis 
heute fehlt). Die Herausarbeitung abstrakter inhaltlicher Kriterien für die Entschä­
digung im Nationalsozialismus war auch objektiv urunöglich. Denn die bewußt weit 
gehaltenen vielfältigen Ermessensvorschriften, der allgemeine Vorbehalt der 
»Schuczwürdigkeit". die Einrichtung von Schiedsgerichten und der genereUe Aus­
schluß des Rechtsweges zielten ja gerade darauf ab. die Entschädigung nicht mehr 
nach allgemeinen Regeln festzusetzen, sondern sie völlig von den Umständen des 
EinzelfaUs abhängig zu machen. Auf diese Weise konnten die Eigentümer, von 
denen ein besonders nachteiliger Kooperationsentzug zu befürchten war, so zufrie­
dengesteIlt werden, daß ihre Loyalität gegenüber dem Regime nicht in Frage gestellt 
wurde. Die Entscheidung, ob und welche Kompensationen für Eingriffe in das 
Eigentum geleistet wurden, war damit offen zu einer politischen Frage geworden, 
die im Ergebnis ausschließlich von politischen Instanzen nach den Kriterien gelöst 
wurde, die sich aus der Funktion des Eigentums innerhalb des nationalsozialisti­
schen Herrschaftssystems ergaben . 

(1) M. Busse. Wirtsch.ftspoli.ische Pnxis und Rechcsbildung. Sru[[gm und Ber~D '94 J, S. 37; enupr. 
2. ß. Gic«cke. S. )68 rr. 

121 Wie-:s.eker, Enteignung, S . ... " . 
115 Wieacker. En.eignung. $. 45 8. 
,,6 Vgl. z. B. Weber, D" Problem der örr~n1lich·red"lichen EnLSch3digung. $. ,,80 ff.; Huber. Vcrf.ts-

sungsrech. des Großdeutschen Rci(he~ $. )8) . 
• 17 Maun", Vcrw.lrung, S. J08 . 
llS Scheuner. R.VBI. '9)6. S. 8. 
f l9 Vgl. Hedemann. DR '944. S. Hl ff­
Ilo Hedc:m,nn, DR '944. S. 549. 
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166 6. Die soziale Funktion der Eigenlumsgarantie im Nationalsozialisml/S 

Erklärbar schein I die komplexe Form der Eigencumsgarantie im Nationalsozialis­
mus weder aus rein ökonomischen noch aus rein politischen Zusammenhängen, 
sondern nur aus der gesamten Struklur des nationalsoziaJistischen Herrschaftssy­
stems und seiner Rolle bei der Entwicklung des Kapitalismus in Deutschland. Im 
Gegensatz zu den vereinfachenden Thesen, die den Nationalsozialismus aJs »Haus­
knecht des deutschen Monopolkapitalismus .. ,) , sehen, oder die das nationalsoziaü­
st.ische WinschaItssystem als "Staatskapitalismus« 'P, als ~Zentralverwalrungswirt­
schaft~')J bzw. »staatliche Kommandowinschafl~'l4 bezeichnen, soll hier insbeson­

. dere im Anschluß an die Analysen von Ernst Fraenkel und Franz Neumann davon 
ausgegangen werden, daß auch nach 1933 die faschistische »Bewegung« und das 
kapitalistische Wirtschaftssystem mit jeweils besonderen Interessen fortexistierten, 
daß sie jedoch wechselseitig in vielfacher Hinsicht aufeinander angewiesen waren 
und daher in variierenden Formen zum gegenseitigen Voneil eng zusammenarbei­
teten.'ll 

6., . Die Bewahrung der bürgerlichen Eigentumsordnung 
Trotz der Jau{S[arken Polemik gegen das Eigentumsverständnis der Zeit vor '933 
blieb im Nationalsozialismus die überkommene bürgerliche Eigenrumsordnung im 
Prinzip unangecastet.'l6 Das nationalsozialistische Winschafusyseem ging weiter 
vom Privateigenrum an Produktionsmitteln aus. Noch [942 betonte z. B. Walter 
HaUstein, »daß die berühmte einzige Ergänzung des Parteiprogramms die Anerken­
nung des Privateigentums ausspricht, daß die nationalsozialistische Winschaftspoli­
cik die Initiative des privaten Unternehmertums nicht beseitigt, sondern fordert und 
in ihre Planung beWlJßt einbaut.« ')7 Entsprechend wies Martin Busse am 27. Juni 
! 94! auf einer Tagung des »Einsatzes der Geisteswissenschaften im Kriege« darauf 
hin, daß das Unternehmen als .. Quelle eines Gewinnes« für seine fnhaber auch im 
Nationalsozialismus erhalten sei. 'l~ 
Abgesehen von den brutalen Enteignungen der Feinde des Regimes gab es im 
Nationalsozialismus keine Verstaatlichungen oder Sozialisierungen von Produk­
tionsmieteIn, was in offenem Widerspruch zu mehreren weitreichenden Forderun­
gen des geltenden Paneiprogramms von I920 stand.')~ Im Gegeneeil kam es sogar zu 
größeren Reprivacisierungen von Unternehmen. die das Reich in der Weltwirt­
schaftskrise insbesondere im Schiffahrts- und Bankenbereich erworben haue."o So 
gab das Reich bis 1936 seine bedeueenden Beteiligungen an den drei Großbanken 
(Dresdner Bank : 9r%, CommerLbank: 70%, Deutsche Bank: 35%) ~in aller SliUe~ 
zurück in private Hände.'·' Zwar gründeten Staae und Panei eine Reihe von neuen 

!}' formulierung von Fraenkcl, Doppelstal, S. 11 5; zu dieser These G . Sch.fer, NachworI zu Neumann, 
Behemorh, S. 757, Fn. "7. 

I J1 Duu Sclüf.r, a. a. 0., S. 707 H. 
'H Z. B. Euchn, Grundsätu der WirtschalupoJi,ik, Reinbck 1959. S. 6~76, 
J H D . Pelz;na, Auurkiepolirik im Driutn Reich. Srullgan: 1,68, S. 197. 
I}j Vgl. Neum.nn, Behemolh, S. '<'>911., bes. S. 411, 6q ff.; Fraenkel. Doppelm.;ol, S. 20) ff.; und mit 

umbsscnden Nachweisen des neueren Diskussionsstandcs: G. Schäler, Naehwon zu Ncum.nn, 
Bchemolh, S. 69 5 If. sowie E. Henn;g, Bürgerliche GescUscbah und F.schismus in DCUlschhnd - Ein 
Forschungsberichr, Fr:utkfurt/M. '977. bes. S. >1711., 'S7 If., ,87 H. 

,)6 Emspr . mwN eh. Beudheim, DiedeUlsche Wirtsch.fl unter dem Narionllsozial;smus. München '974. 
S. P-76; Fraenkel, Doppelst:\al, S. 10411 .. 1I7/rS; Neumann, B.hI."lJlOlh, S. ,87 ff., J07 H.; Kirchhci­
mer. KJ '97 !. S. 359, J70. 

Ip W. HaU "ein, VOll der SoziaJisierIJllg des Privmccbls, ZgSlW '94', S. SJ'. 
qS Bwse, S. JS . 
!}9 Vgl. R.uch, S. 54-S8. 
r 40 IW;ch, S. j 7; Neum.nn. BehcmOlh. S. ) pI); Selldheim, S. 11S , 

LI' K. E. Born, Die deur.sclre Bankenkrise 19) I , München '967. S. '7617. 
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z. T. sehr großen Unternehmen (z. B. das Volkswagenwerk) oder führten die den 
Feinden des Regimes weggenommenen Betriebe in eigener Regie weiter.r~l Diese 
Unternehmen stellten jedoch die herkömmliche Eigentumsverfassung nicht in 
Frage, sondern fügten sich - wie von jeher der staatliche Sektor in Deutschland 
- prinzipiell in ihren Rahmen ein. 
Um die Funktionsfähigkeit des Wirrschaftssystems zu sichem, blieb (außerhalb des 
Bereichs der politischen Herrschaftssicherung) die überkommene bürgerliche 
Rechtsordnung zunächst weitgehend bestehen, was Ernst Fraenkel als den Bereich 
des "Nonnenstaates« bezeichnete. 'u Erst mit dem übergang zur Kriegswirtschaft 
wurde das Konnexinstitut der Vertragsfreiheit zunehmend durch administrative 
Mechanismen ersetzt, wobei aber das Prinzip des Privateigentums nicht angetastet 
wurde . Zugespitzt formulierte Ouo Kirchheimer: ~Anstelle des Vertrags ist der 
administrative Befehl nunmehr das alter ego des Eigentums geworden.«I~~ Schließ­
lich bJieben die mit der Ausübung der Eigentümerbelugnisse verbundenen sozialen 
Privilegien auch im Nationalsozialismus erhahen. Sie wurden sogar für einzelne 
Eigenriimergruppen erheblich verstärkt, freilich mit rüstungs- und kriegsbedingten 
Einschränkungen wie Dividendenbegrenzung, Einkommensteuererhöhung und Ka­
pitaltenkung. 141 

Die Erhaltung der bürgerlichen Eigenmmsordnung entsprach dem gesellschaftli­
chen Hintergrund des nationalsozialistischen Herrschaftssystems . Schon der Auf­
stieg des Nationalsozialismus ist im wesentlichen als der Versuch zu interpretieren, 
die herkönunliche Sozialverfassung gegen die durch die Krise nach '929 aktualisier­
ten sozialistischen Bestrebungen zu erhalten. Die nationalsozialistische Regierung 
kam maßgeblich durch die politische und (inanzielle Hilfe von Produktionsmittel­
besitzern zur Macht, die in dem faschistischen Experiment die letzte Möglichkeit 
zur Stabilisierung des gesellschaftlichen Status quo s3hen. 146 

Auch nach seiner Etablierung genoß das nationalsoziaüstische Herrschaftssystem 
prinzipiell die Unterstützung der Repdisentancen der herkömmlichen Eigenturns­
ordnung. Denn die nationalsozialistische Regierung zerschlug die Organisationen 
der Arbeiterbewegung und bekämpfte erfolgreich die nationalsozialistische inner­
parteiliche Opposition, die Änderungen der GeselLschaftsstrukrur anstrebte. Der 
weitgehende Lohnstop und die kontinuierliche Ausweitung der Gesamtnachfrage 
durch die Rüstungspolitik garantierten vor allem die Gewinn- und Wachstumser­
wartungen der Privarwirtschaft.'47 

Die Nationalsozialisten selbst waren bis zum Untergang ihres Herrschaftssystems 
auf die Kooperation der Repräsentanten der WirtSchaft angewiesen. Nur die 
dauerhafte Zusammenarbeit mit ihnen sicherte eine relative ökonomische Stabilität 
als Voraussetzung für die Loyalität der Massen und die notwendigen Mittel für die 
Kriegspolitik. Die damit bezeichnete Interessenverflechtung zwischen den politi­
schen Instanzen und der Privatwirtschaft machte jede grundsätzliche Umstrukturie­
rung der Eigentumsverfassung im Nationalsozialismus unmöglich. 

I~J vgJ. Neumann. Behemo.h. S. lJ<>-)60. 
'4) Fraeokel, DoppclsLm, $. 96 H. 
144 Kirchheimer, KJ '97', s. )70, enlspr. S. 3S6, 359-61; zu, Relar;vierung der Venragslrtihei, aU< 

n.tion31sozi.liSlischcr Sich. s. a. Hedemann, Deutsches Wiruchlhsrechl, S. 186 H., 471 ff. 
'41 Da.zu mwN Neumann, Bchemoth, $. )71 If.. 409110, 4'. ff., 6J 1 If,; E. Hcnnig, The.scn ~ur deutschen 

Sozi.l- und Wirtschaftsgeschichte '9))-19)&, FnnlUurtfM. 197), S. 8) If., 97 H. 
146 Vgl. dazu die vielfältig<n Belege in der oben Fn. 131 gen.nncen liccrarur. 
'47 Dazu Hcnnig, The.en. S. 80 H.; so"';e J. JUdhu, VOD der notiona.lso;>.i:>.li<tischcn M.chlergrcifung bis 

zur Gcgcnw~rt, in: G. H.l!gmen I J. IUdhu, Dellt5<:he Indus(,;~ und Polirik, Frankfurt" (M}/Köln 
'974, S. "5-4)1. 
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168 6.2. Die politische I nstrnmentalisierung des Eigentums 
Obwohl die NationalsozialiSten die Grundstruktur des bürgerlichen Eigentums 
gegen prinzipielle Durchbrechungen schützten, wurde dieses Eigentum zugleich 
auch für die politischen Zwecke des Regimes nutzbar gemacht. Das Privateigentum 
hatte zwar im Nationalsoziaüsmus überlebt, es war jedoch - wie Ono Kirchheimer 
treffend sagte - ~der politischen Maschinerie hoch verpfändec«.1 48 

In einzelnen Bereichen mußte sich die überkommene Eigenrumsordnung in einer 
Weise den politischen Zwecken des Nationalsozialismus unterordnen. daß dort die 
Geltung der bürgerüchen Eigentumsverfassung praktisch aufgehoben war. Das war 
insbesondere in dem von Ernst Fraenkel als "Maßnahmenstaat« bezeichneten 
Bereich der politischen Herrscha{tssicherung der Fall . Die rigorose Enteignung der 
Gegner des Regimes erwies sich als beispiellos in der Geschichte der bürgerlichen 
Gesellschaft. Die Erbhofgeserzgebung stellte das Prinzip des frei verfügbaren 
bürgerlichen Eigenrums erstmals seit seiner Durchseczung nach 1807 ernsthaft in 
Frage. 
Darüber hinaus wurde das Gesamtsystem des Privateigentums für die politischen 
Ziele des Nationalsozialismus instrumentalisiere. Ernst ForsthoH stellte bereits 1936 
eine umfassende Umgestaltung der Sozialverfassung einschließlich der Eigentums­
ordnung zum Zwecke einer besseren Erfüllung kriegswircschafdicher Bedürfnisse 
fest.'49 Im Jahre 194( formulierte Manin Busse die poütische Inpflichmahme des 
Privateigenrums durch den Nationalsoziaüsmus so: »Das Unternehmen ... ist 
Leistungsträger in der Volkswirtschaft. Von dieser Seite her ist es Träger öffentli­
cher Pflichten und hat öffentliche Anforderungen zu erfüllen.«" o Im Ergebnis 
bedeutete die systematische Ausrichtung des Wircschaftssystems auf die Rüsrungs­
politik des Nationalsoz.ialismus eine so tiefgreifende Inanspruchnahme der bürgerli­
chen Eigenrumsordnung für politische Zwecke, wie es sie zuvor noch nicht gegeben 
hane. Dieser Prozeß mündete in dem von Franz Neumann als »totalitärem Mono­
polkapitalismus«' Jl bezeichneten Winschaftssyste!n der Kriegszeit, welches seinen 
Kulminationspunkt erst mit dem Höhepunkt der Rüstungsprodukrion im Jahre 
[944 erreichte. 
Durchsetzbar war die Instrumentalisierung der Eigentumsordnung für die poüti­
schen Zwecke des Regimes nur aufgrund der spezifischen historischen Konstellation 
des Nationalsozialismus. Zur Voraussetzung ha ne sie auf poütischer Ebene insbe­
sondere die Vernichtung der parlamentarisch-demokratischen Regierungsform, die 
Abschaffung des rechtsstaatliche.n Minderheitenschutzes und die gewaltsame Unter­
drückung des Klassenantagonismus. ökonomisch beruhte die nationalsozialistische 
Eigentumspolitik darauf. daß sie für einzelne große und dem Regime wichtige 
Eigentümergruppen erhebüche. kurzfristig realisierbare Vorteile bot. Dazu gehör­
ten zunächst die bedeutenden Gewinne. die vielen Produktionsmiuelbesitzem aus 
der Enteignung des jüdischen Vermögens zuflossen. Vor allem eröffnete die natio­
nalsozialistische Rüstungs- und Kriegspoütik zusätzliche Profic- und Expansions­
chancen für weite Teile des sekundären und tertiären SektOrs. Diese konneen 
dadurch auf kontinuierlich wachsende Staatsaufträge hoffen sowie darüber hinaus 
a\Jf die gewaltsame Herstellung großer Wirtschaftsräume. die wiederum neue 
Formen der Kzpitalakkumulation erlaubt hänen. 'J> 

,~s Kirchheimer. KJ 197" S. 359; enrspr. Fraenkel. Doppelsca.?!, S. '17"S. 
q9 E. ForStholI, Kriegswirt.Sch~h und Sozi.lvcrfassuog, in : K. H~ss~ (Hg.). Kriegswinscbaltliche Jahr.s-

berjcl\1~ '9}6. Harnburg '936. S. 46-5" 
'So Busse. S. H. 
'5' Dnu Schäler, Nachwort :zu Neurounn, Bchcmoth. S. 69' 11. 
'j1 Zum ,hcoreti,ehcn Konzept dieser Polilik V&I. : A. Sohn·Re,hd. ökonomie und IQa<<cnslrukrur des 
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6.). Die FOYtentUJicklung des Interventionsstaates 
Die nationalsozialistische Eigentumspolitik ist schließlich daraus zu erklären, daß 
sich darin auch langfristige Strukturwandlungen des kapitalistischen Wimchafc.ssy­
sterns niederschlugen.' I> So wie sich die Periode des Nationalsozialismus bruchlos 
in die Geschichte der Industrialisierung Deutschlands einordnen läßt,''"' ist ein 
großer Teil der wirtschaftlichen Gesetzgebung des Nationalsozialismus auch im 
Kontext der Fortentwicklung des modernen Interventionsstaates zu begreifen, der 
durch vielfältige Maßnahmen die Stabilität des - im Grundsatz weiter privatkapitali­
stisch verfaßten - ökonomischen Systems sichern und seine Leistungsfähigkeit 
steigern will. Dieser Prozeß begann bereits vor T9T4, nahm im ersten Weltkrieg 
sowie in der Weimarer Republik größeren Umfang an, und setzte sich nach dem 
wichtigen Zwischenstadium des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik 
Deutschland fOrl .' j f 
Nachdem die nationalsozialistische Regierung - im wesentlichen durch Anwendung 
der bereits vor 1933 entwickelten interventiol1sstaat.lichen Instrumentarien - die 
unmittelbaren Folgen der Weltwinschaltskrise überwunden haue, '1 6 stand für sie 
wirtschaftlich die Rational.isierung des Produktions- und Verteilungsapparates im 
Vordergrund. '57 Darauf zielte nahezu die gesamte marktordnende und wirtschafts­
planerische GeseLz.gebung des Nationalsozialismus . An der Effizienzsreigerung der 
Privatwirtschaft waren die Nationalsozialisten vor allem interessiert, um die Quali­
I1it und Quantität der Rüstungsproduktion zu vergrößern, wofür die durchschnitt­
liche Produktivität erhöhe und Arbeitskräfte für kriegswichtige Branchen »freige­
setzt- werden mußten . Diese »kriegswirtschaftlichc4( Motivation erklärt, daß die 
Racionalisierung während des Krieges innerhalb einzelner Unternehmen wie ganzer 
Branchen ihren Höhepunkt erreichte.'5s 

Die Rationalisierung des Wirtschaftssysrems wurde vor allem durch eine gezielte 
Förderung der effizient arbeitenden Betriebe durchgesetzt. Demgegenüber mußten 
infolge direkter und indirekter staatlicher Eingriffe die weniger rationellen Betriebe 
in Industrie, Handwerk, Landwirtschaft und Handel in großem Umfang aus dem 
Markt ausscheiden. Die nationalsozialistische Wirtschaltspolirik führte dadurch zu 
einer bis dahin nicht gekannten Konzentration bei den jeweils effektiveren Unter­
nehmen auf allen Gebieren.l!9 Insbesondere nahm die Zahl der mittelständischen 
Kleinuntemehmen drastisch ab.'&<> Im Zuge von mehreren staatliche verordneten 

deutSlChen F>Schismus, FrankfurtlM. '973; zur Praxis vgl. z. B. die .nschauliche Schilderung der 
Kricgsc~pansion des Mannesmann-Konzerns und der drei Großb>Jlken bei: K. Pri,zkolci" Gon ~rh~h 
die Mächtigen, J. Au(J., Düsscldori 1963, S. 37-51. 

11) Einige .Asp..!"e einer poli,-ökonom;schcn und konrinuirätsperspekuvischen Analyse des dcuuchco 
Fasehi,mu,. im Sinne der hier Vertrttaten These diskuuert Hcnn;g, Bürgerliche GeseUsclu/t und 
Faschismus in Deutschland, S. 19f-}0I, ZiL:U S. '9\ . 

! H Hennig, Th ... en ;/.Ur deutschen So~ial- und Winsc.b,fu-gescruchte, S. 14 Ir. 
'55 Vgl. G. aruggemtier. Entwicklung des Rechts im orgmi.ierten K.lpitalismus, Bd . t und >. FrankfunJ 

M. '977 und '979. 
'SI> Vgl. G. Kroll, Von der Wchw;rtSch~ltskrise zur Sraaukoo;unkOJr, Bcrlin '958: Heooig. Thesen zur 

deu'5Ch"" Sozial- und WinschofLS~schich", s. ~o-So. 
IJ7 Dnu mwN Neumann, BchemoLh. bel . S. 30' 11.. J3' H., 403 H., 4'0 Ir., I>B H. 
IS8 Dazu rnwN NeumanD, Behemo,h, S. oJJ 11. 
'59 Die sy"cmnische empirische Aufarbeitung de. Konzentra,iomprol!.<'<.\cs im N,ponalsoziali.nnus scehl 

noch aus, vgl. die D:U-SlfUung des ForS>Chungs.slandcs bei H. Poh.!, Die Koruen,r:Il;on in der dcuuchen 
Wirtschaft vom ausgehenden 19. Jilirhunden bis '941, in; !'ohlffreue (Iig.), Die Konzcotr ... ioD in der 
deuuchen Wimchof, seil dem '9. Jahrhundert, Wiesbadcn '978, $. 4 (I., 1911.; vgl . jedoch die 
vielWtigcn Einulbelege don und bei Neumann, Beh.mOlh, irube<. S.} ,6 H., }171f .• 331> H., I>H H.: D. 
Swa,ek, Untemehmen,kon:z.entrorion al$ Ergebnis und Miltel naliooalsoziaiiSlischer WirtschlltspoJitik. 
Bcrlin '97'; 5.:hocnNum. S. 1 S l H.; Hennig, The<Cn 2ur deuLSchen Sozial- und Winsch.ftsgc:schichte, 
S. 80 ff. 

,60 Da2u zu.<arnmcnlwend mwN A. v. Saldem. Miltcl<und im . Drinen R.eich-, Fr:mklun(M.)IN<'W 
York '97?, be.s. S. '}9 H. 
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17° »Schließungsakcionen«. die ihren größten Umfang erst im Kriege erreichten. wur­
den .rücksichtslos . .. Handwerker in der Handwerksrolle gelöscht«,'6! so daß die 
Gesamtzahl der Handwerksbetriebe von T 543 000 im Jahre T934 um bald die HäUte 
auf 870000 im Jahre '944 sank.'6' Ein ähnlicher Konzencrationsprozeß fand im 
Einzelhandel statt. Zwar fehlen hier Gesamtzahlen für die Zeit nach [939. r6) Als 
extremes Beispiel ist jedoch zu nennen, daß die Zahl der selbständigen Milchhändler 
von [JO 000 im Jahre '933 auf 35 000 im Jahre '942 reduzien wurde.'6~ 
Der Prozeß der Konzentration wurde von den Vertretern der ~großen« Industrie in 
vielfältiger Weise unterstützt, die demeDtsprechend -langfristig betrachtet - als die 
hauptsächllchen Nutznießer der nationalsozialistischen Winschaftspolitik erschei­
nen. Die von der Rationalisierung der Jahre von [933 bis 1945 benachteiligten 
kleineren und weniger effektiv arbeitenden Eigentümer von Produktionsmineln 
konnten dagegen kaum WidersIand leisten : Die auf Sleigerung der Produktivität 
gerichteten Maßnahmen erfuhren durch die Politik der Vorbereitung und Durch­
führung des Krieges ein hohes Maß an sozialer LegiTimation . Zur Sicherung ihrer 
Loyalität erhielten die Betroffenen bis zu einem gewissen Grade Entschädigungen. 
Immer bot die Rüstungskonjunkrur alternative Arbeiesmöglichkeiten. Schließlich 
konnte die Rationalisierung deswegen durchgesetzt werden, weil dahinter der 
gesamte Zwangsapparat des nationalsozialistischen Herrschafrssystems stand. 
Der z. T. mit terroristischen Mitteln unter den Zwängen der Kriegswirtschaft welt 
vorangetriebenen Rauonalisierungsprozeß haue nicht nur eine erhebliche Steige­
rung der Rüstungsproduktion bis '944 zur Folge, sondern scheint auch zu einer 
über den Nationalsozialismus hinaus wirkenden »Modemisierung«·6s des gesamten 
Wirtschaftssystems geführt zu haben. Die unter den spezifischen Bedingungen des 
Nationalsozialismus durchgesetzten ökonomischen Strukturwandlungen, insbeson­
dere die starke Reduzierung der relativ unproduktiven Kleinunternehmen. waren 
offenbar auch eine der Bedingungen, die der westdeutschen Wirtschaft auf den 
Weltmärkten nach 1945 eine günstige Position gegenüber anderen Ländern ver­
schillre, in denen dieser Prozeß nicht entsprechend vorangetrieben war.'u 

7. Der Rechl/ertigungscharakter der nationalsozÜtlistischen Eigentumslehre 

Die von den nationalsozialistischen Juristen so offensiv vertretene Lehre VOn der 
neuen »Gerneinschaftsbindung des Eigentums« ,67 erweist sich damit als eine der 
vielen Propagandaformeln des Regimes . ~Die Formkraft der neuen Eigentumsidee. 
die den Sinn des Eigens aus dem Bau der Gemeinschaft erschließt", l~ versprach eine 
wertneutrale und gemeinwohlorientierte Eigenrumsverfassung. Tatsächlich beseitig­
te die nationalsozialistische Politik nicbT die Strukturen der überkommenen Eigen-

,6, R>Scb, S. &0. 
,61 v. S.Jdcm, TabcUe '5 >. S. 309. 
,6} Vgl. v. Saldern • •. a. O. 
,64 v. 5aldcm. S. '41. 
,6S Zur Problemacik dieses Konzepts zusammenlassend mwN H. Maf7.cra,h / H . Volkm:uw. Modernisi.· 

rungslheorie und Nalionauozi.JismIlS. in: J. Koch (Hg.). Theorien in der P~~is des HislOrik,·rs. 
Göningen '977. S. 86; R. Kühn!. Fa.schiSU1u.$Iheori~n. Rcinbek '979. $ . , p-,67· 

166 Vergleichcode dif{t'(~n.zi.rte Studien iiber die neucr~n ökonomischen f..ntwicklungssudien der {odu· 
nriel:inder fehlen bisher ,lIerdin~. vgl. M,nerathIVolkmann, pas<im; s. ' . Pohl, S. 4-] · 

,67 So wörtlich ~ . B. Weber. Das Problem der öffentlich·rtth.lichen EnlSchädigung. S. 477; Scbeuner. 
RVBI. 1936. S. 9 . 

• 68 Wie.1cku. Enteignung. S. 467. 
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tumsordnung, sondern verstärkte sogar ihre sozialen Disparitäten. Die Hauptbe­
deutung der nationalsozialistischen Lehre von der »Gemeinschaftsbindung« des 
Eigentums bestand unter diesen Umständen darin, zur sozialen Rechtfertigung 
zentraler Elemente der nationalsoz.ialistischen Politik beizutragen. Hier gilt eine 
Feststellung von Harold Rasch aus dem Jahre 1946: »Die deutsche RechlSwissen­
schaft ist in den Jahren von 1933 bis 1945 vielfach zum bloßen Handlanger 
nationalsozialistiscner Poutik geworden, hat sich - bewußt oder unbewußt - dazu 
hergegeben, naclne Willkür ideologisch zu verbrämen und >wissenschaftlich, zu 
rechtfertigen, - oder aber keine Notiz von ihr genommen. «!6? 
Zunächst diente die neue Eigentumslehre dazu, das nationalsozialistische Herr­
schaflSsystem gegenüber den Nichteigentümem an Produktionsmitteln zu legiti­
mieren. Die Lohnabhängigen harten an dem nach [933 einsetzenden Wiruchaftsauf­
schwung kaum Anteil, da die Löhne nicht enrsprecnend dem - erheblichen - Zu­
wachs der Gewinne erhöht wurden. '70 Um dennoch ihre Kooperation zu gewinnen, 
war es nützlich, immer wieder auf die angeblich neuen Bindungen des Eigenrums 
hinzuweisen. Daß diese nur bestimmten Gruppen unter den Eigentümern selbst und 
nicht den Lohnabhängigen z.ugute karnen, blieb freilich unerwähnt. 
Die nationalsozialistische Lehre von der "GemeinschaItsbindung« des Eigentums 
lieferte darüber hinaus eine - zynische - Begründung für die Enteignung der (eben 
außerhalb der Gemeinschaft stehenden) Feinde des Regimes. Sie rechtfertigte die 
Instrumemalisierung des WimchaflSsystems für die politischen Ziele des National­
sDzialismus wie die Erbho/gesetzgebung oder die Vorbereitung des Krieges. Wer 
sich als EigentÜmer diesen Zielen widersetzte, lief Gefahr, aus der nationalsoziaüsti­
schen "Volksgemeinschaft« ausgegrenzt zu werden mit der Folge einer persönlichen 
oder ökonomischen Sanktionierung durch den »Maßnahmenstaat~. 
Schließlich reflektiert die in der nationalsozialistisch.en Zeit so oft gebrauch.te 
Formel ..,von der grundsätzlichen sozialen Gebundenheit des Eigentums«!" die über 
den Faschismus hinausweisenden Veränderungen der bürgerlichen Eigenrumsord­
nung. Praktisch richtete sich nämJich die nationalsozialistische Eigentumslehre auch 
gegen die Kleineigentümer, die sich gegen die Politik der »Modemisierung« des 
WinschaIlssystems wehnen. Das Postulat der .. Gemeinschaftsbindung« war ihnen 
gegenüber eine besonders geeignete Legitimationsformel, weil sie als Angehörige 
der Mittelschichten, die dem Nationalsoz.ialismus vielfach verpflichtet waren, diesen 
zentralen Topos der nationalsoziaJistischen Propaganda im Prinzip nicht in Frage 
stellen kDnnten. Die scheinbar gegen den Mißbrauch wirtSchaftlicher Macht durch 
große Kapitalakkumulationen gerichteten Formeln der nationalsoz.iaustischen Ei­
genrumslehre erwiesen sich so im Ergebnis als eine wichtige Legitimation für die 
faktische Enteignung vieler Kleineigentümer z.ugunsten einer Förderung der Kon­
zemratjonsprozesse. 
Zwar betomen die nationalsozial.iStlschen Eigenrumstheoretiker immer wieder 
»de(n) Kampf gegen den Liberalismus in der totalitären St.1.atsauffassung«."l Die 
verbaJe Polemik gegen den Liberalismus verschleierte jedoch die Tatsache, daß im 
Faschismus »die vom Liberalismus gemeinte Gesellschaftsordnung in ihrer Grund­
struktur weitgehend intakt gelassen wird~, daß sie jedoch »in der von den veränder­
ten ökonomisch-sozialen Verhältnissen geforderten Weise umgedeutet und weiter-

,69 IUsch, S. '0', zu den n.(ion,uo~i.li5tis.:hcn Eig~nrumstheoretikem. S. ,}6/7. Fn. I i). 

'70 Vgl. Hennig. Thesen zur d,,"schen Sozi.l- und Wir~haf'sgt'schiehle, S. 83 H., 97 Fr. mwN. 
'7' Scheuner, RVBI. '9 }6, S. 6. 
17' So der Titel eines Aufsau.cs vOn H. M,muc. in' den., Kultur und Gesellsch~h, Bd. I, FranklurtlM. 

'967, S. 7. 
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17.2 entwickelt« wird.'?} Denn auch der Nationalsozialismus erhielt den ~Bürger al.s 
kapitaüstisches Wirtschaftssubjekt«, aber "die neue Weltanschauung schmäht den 
,Händler< und feien den >genialen Winschaftsführer<.«'7'1 Gerade für den damit 
bezeichneten politischen und ökonomischen Enrwicklungsprozeß bot die oational­
sozialiscische Eigemumslehre eine eingängige und wirkungsvolle Rechtfertigung. 

17l Marcu.e, a. a. 0., S. l.s­
'74 MarCIJsc, a. a. 0., S. 1 S. 
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